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Tenor

1. Die Klage wird abgewiesen.1

2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.2

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu3
vollstreckenden Betrags vorläu�g vollstreckbar.Beschluss

Der Streitwert des Rechtsstreits wird auf EUR 4.404.126,09 festgelegt.4

Tatbestand

Die Klägerin begehrt mit ihrer Klage die Feststellung der Rechtswidrigkeit einer5
gegen sie im Jahr 2009 verhängten Dopingsperre, die Zahlung von Schadenersatz
in Höhe von EUR 3.584.126,09, sowie einem angemessenen Schmerzensgeld und
die Feststellung der Verp�ichtung zum Ersatz künftig entstehender Schäden.

Die Klägerin ist eine international erfolgreiche Eisschnellläuferin, die ihren Leben-6
sunterhalt mit dem Eisschnelllauf verdient.

Bei der Beklagten zu 1) handelt es sich um den deutschen nationalen Fachver-7
band für Eisschnelllauf, der seinen Sitz in München hat. Die Beklagte zu 2)
ist der internationale Fachverband für Eisschnelllauf mit Sitz in der Schweiz.
Beide Verbände sind monopolistisch nach dem sogenannten �Ein-Platz-Prinzip�
organisiert. Das heiÿt es gibt nur einen internationalen und nur einen deutschen
Eisschnelllaufverband, die Wettkämpfe für die Sportart des Eisschnelllaufs auf
internationaler beziehungsweise nationaler Ebene anbieten. Die Beklagte zu 1)
ist Mitglied bei der Beklagten zu 2). Die Klägerin ist Mitglied des Vereins E.,
der wiederum Mitglied der Beklagten zu 1) ist. Der Verein E. verweist in seinen

∗http://openjur.de/u/678775.html (= openJur 2014, 5489)
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Regelwerken nicht auf die Regeln und Bestimmungen der Beklagten zu 1).

Am 31.10.2008 schlossen die Klägerin und die Beklagte zu 1) eine Athletenvere-8
inbarung sowie eine Schiedsvereinbarung, die für Streitigkeiten aus der Athleten-
vereinbarung, die nicht in den erstinstanzlichen Zuständigkeitsbereich des Diszi-
plinarrates der Beklagten zu 1) fallen, sowie für Streitigkeiten betre�end einen
Anti-Doping-Verstoÿ den ordentlichen Rechtsweg ausschloss und eine Entschei-
dung nach der Sportschiedsgerichtsordnung des Deutschen Instituts für Schieds-
gerichtsbarkeit e. V. (im Folgenden: DIS) vorsah (Anlage B 4).

Am 15.11./12.12.2011 unterzeichneten die Klägerin und die Beklagte zu 1)9
erneut eine Athletenvereinbarung, die in Zi�er 10 bei Streitigkeiten zwischen
den Parteien den ordentlichen Rechtsweg ausschloss und den Rechtsweg zum
Disziplinarbeirat der Beklagten zu 1) und zum Deutschen Sportgericht nach der
Schiedsgerichtsordnung der DIS erö�nete (Anlage B 8). Die bereits bestehende
Schiedsvereinbarung wurde bestätigt und die Geltung der ��13, 14 der Satzung
der Beklagten zu 1) anerkannt, die ebenfalls den Rechtsweg zu den ordentlichen
Gerichten für Streitigkeiten zwischen den Parteien und wegen Anti-Doping-
Verstöÿen ausschlieÿen und auf die Deutsche Sportschiedsgerichtsbarkeit ver-
weisen (Anlage B 3). Die Beklagte zu 1) teilte der Klägerin mit, die Akzeptanz
der Schiedsvereinbarung durch den Athleten sei Bedingung für die Förderung
durch die Beklagte zu 1) und für die Nominierung zu internationalen Wet-
tkämpfen (Anlage K 52, 53).

Am 7./8.2.2009 fanden in Hamar Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaften10
statt, an denen die Klägerin teilnehmen wollte. Am 2.1.2009 unterzeichnete
die Klägerin für ihre Teilnahme eine vorformulierte Wettkampfmeldung der
Beklagten zu 2) (Anlagen K 3, B 5). Ohne Unterzeichnung der Wettkampfmel-
dung wäre die Klägerin nicht zu dem Wettkampf zugelassen worden. Zi�er I der
Wettkampfmeldung lautet (deutsche Übersetzung Schriftsatz der Beklagten zu
2) vom 28.3.2013, S. 2, Bl. 161 d. A.):

11
Ich/Wir, der/die Unterzeichner(in)

I) anerkenne die [Satzung der Beklagten zu 2)], die die Zuständigkeit der [Diszi-12
plinarkommission der Beklagten zu 2)] begründet (Artikel 24) und die den
Court of Arbitration for Sports (CAS), in Lausanne, Schweiz als das Schieds-
gericht für den Erlass von endgültigen und bindenden Schiedssprüchen betref-
fend die [Beklagte zu 2)], ihre Mitglieder und alle Teilnehmer an Veranstaltungen
[der Beklagten zu 2)] unter vollständigem Ausschluss der ordentlichen Gerichts-
barkeit anerkennt (Artikel 25 und 26).�

In der Satzung der Beklagten zu 2) wird hinsichtlich der Zuständigkeit des CAS13
unterschieden, ob ein erstinstanzliches Verfahren oder ein Berufungsverfahren
vorliegt (Anlage B 19, B2 1). Artikel 25 der Satzung der Beklagten zu 2) regelt
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zumindest seit Juni 2012 die Zuständigkeit des CAS für Berufungsverfahren ins-
besondere gegen Entscheidungen der Disziplinarkommission der Beklagten zu 2).
Gemäÿ Art. 25 Abs. 6 der Satzung der Beklagten zu 2) sind die Schiedssprüche
des CAS endgültig (deutsche Übersetzung Schriftsatz der Beklagten zu 1) vom
2.5.2013, S. 18, Bl. 197 d. A.):

14
Die Entscheidungen des CAS sind abschlieÿend und bindend unter Auss-

chluss der ordentlichen Gerichtsbarkeit�.

Art. 26 der Satzung der Beklagten zu 2), der die Zuständigkeit des CAS für15
erstinstanzliche Verfahren regelt, lautet (deutsche Übersetzung Klageschrift S.
98, Bl. 98 d. A.; Schriftsatz der Beklagten zu 2) vom 28.3.2013, S. 3, Bl. 162 d.
A.) zumindest seit Juni 2012 wie folgt:

16
CAS Zuständigkeit

Alle Mitglieder, deren Mitglieder und alle anderen Personen, die für sich in17
Anspruch nehmen, aktuell oder zukünftig Teilnehmer in der [Beklagte zu 2)]
oder in Wettbewerben [der Beklagte zu 2)], Meisterschaften, Kongress oder
anderen Aktivitäten zu sein, und die [Beklagte zu 2)] selbst unterwerfen sich
bindender Schiedsgerichtsbarkeit nach den Regeln der ordentlichen Schiedskam-
mer des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS), Lausanne, Schweiz, als der
ausschlieÿlichen Rechtsentscheidungsinstanz und Methode zur Entscheidung über
alle Ansprüche oder Streitigkeiten, die nicht der Regelung in den Art. 24 und
25 unterfallen, nämlich:

a) Schadenersatz und Zahlungsansprüche, sowie andere Ansprüche, welche an-18
dernfalls Gegenstand eines Klageverfahrens in einem Zivilgericht sein könnten:
(1) gegen die [Beklagte zu 2)] oder irgendeinen Amtsinhaber, Funktionär [der
Beklagten zu 2)], Vertreter oder Mitarbeiter, der im Namen der [Beklagten zu
2)] handelt; und, (2) mit der [Beklagten zu 2)] als Kläger gegen irgendeine
Partei mit Rang oder Ranganspruch innerhalb der [Beklagten zu 2)], wie oben
in diesem Art. 26 de�niert.

b) Begehren gemäÿ Art. 75 des schweizerischen Zivilgesetzbuchs�19

In der Fassung der Satzung der Beklagten zu 2) von Juni 2006 fanden sich die20
Texte des dargestellten Art. 26 sowie des Art. 25 Abs. 6 unter der Artikelnum-
merierung 25 und 24 Abs. 6 (Anlage B2 14).

In Zi�er VI der Wettkampfmeldung wurde auf die Anti-Doping Regeln der21
Beklagten zu 2) hingewiesen und die Einhaltung der Regeln durch die Athletin
erklärt. Die Anti-Doping Regeln der Beklagten zu 2) (Anlage B2 8) basieren im
Wesentlichen auf dem sogenannten Code der Welt Anti-Doping Agentur. Zum
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1.1.2009 wurde erstmalig in Art. 2.2 der Anti-Doping Regeln der Beklagten zu 2)
eine indirekte Beweisführung zum Nachweis von Doping ermöglicht. Demnach
waren Sanktionen wegen Dopings nicht nur bei dem Nachweis einer bestimmten
Substanz oder einer nachgewiesenen Manipulation möglich, sondern auch bei In-
dizien, die den Rückschluss auf eine unerlaubte Methode zur Leistungssteigerung
zulieÿen.

Bei einer Blutprobe, die am 6.2.2009 anlässlich der Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaften22
in Hamar bei der Klägerin durch die Beklagte zu 2) entnommen wurde, wurde
ein Retikulozytenwert von 3,49 % gemessen. Am 7.2.2009 wurden in zwei weit-
eren Blutproben Werte von 3,54 % und 3,38 % ermittelt. In der Blutprobe
der Klägerin wurde keine von den Anti-Doping Regeln verbotene Substanz
nachgewiesen. Bei einer späteren Kontrolle der Klägerin durch die Beklagte zu
2) am 18.2.2009 wurde ein Retikulozytenwert von 1,37 % gemessen. Die Mes-
sungen erfolgten mit einem Gerät der Marke Avdia.

Die Klägerin trat bei den Mehrkampfweltmeisterschaften in Hamar nicht weiter23
an.

Die Beklagte zu 2) reichte aufgrund der hohen Retikulozytenwerte der Klägerin24
am 5.3.2009 bei ihrer Disziplinarkommission Klage wegen Verletzung ihrer Anti-
Doping Regeln ein (Anlage K 8). Aufgrund der erhöhten Retikulozytenwerte sah
die Beklagte zu 2) die indirekte Beweisführung für den Nachweis von Doping
als gegeben an. Die Beklagte zu 2) trug unter Bezugnahme auf ihr Bluttest-
programm vor, die prozentuale Wahrscheinlichkeit für einen einzelnen Retiku-
lozytenwert über 2,4% liege bei ungefähr 1% (Zi�ern 4.7, 4.8 der Klageschrift
der Beklagten zu 2) zur Disziplinarkommission, Anlage K 8). Die Beklagte zu
1) trat dem Verfahren vor der Disziplinarkommission bei. Der von der Diszi-
plinarkommission bestellte Sachverständige Prof. Dr. G. führte in der Verhand-
lung auf die Frage nach der Dauer einer möglichen Untersuchung der Klägerin
auf eine Krankheit hin aus, die Beantwortung dieser Frage liege auÿerhalb sein-
er Expertise. Er erläuterte, es könne viele Wochen dauern. Es gäbe so viele
Krankheiten, dass man zuerst die O�ensichtlichen testen müsse und wenn es
dabei einen Tre�er gäbe, stünden die Daten innerhalb weniger Wochen bereit.
Sollte die Klägerin eine sehr seltene oder unbekannte Krankheit haben, könnte
es Jahrzehnte dauern, diese zu entdecken (S. 55 des Verhandlungsprotokolls, An-
lage K 20, deutsche Übersetzung Schriftsatz der Beklagten zu 2) vom 6.9.2013,
Bl. 20, S. 378 d. A.). Die Disziplinarkommission entschied am 1.7.2009, die
Klägerin rückwirkend zum 7.2.2009 wegen Verletzung von Artikel 2.2 der Anti-
Doping Regeln der Beklagten zu 2) wegen unerlaubten Blutdopings zu sperren
und ihr die am 7.2.2009 im Wettkampf erzielten Ergebnisse abzuerkennen (An-
lage K 21). Der Tenor lautet (für die deutsche Übersetzung siehe Schiedsspruch
Zi�. 13, Anlage B 12):

1. [Die Klägerin] wird für eine Anti-Doping-Verletzung gemäÿ Artikel 2.2 der25
[Anti-Doping Regeln der Beklagten zu 2)] in Form der Anwendung der verbote-
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nen Methode des Blutdopings verantwortlich erklärt.

2. [. . . ]26

3. Gegen [die Klägerin] wird eine 2-Jahres-Sperre verhängt, die am 9. Februar27
zu laufen beginnt.�

Die Disziplinarkommission führte aus, sie könne nicht ausschlieÿen, dass die28
Blutwerte der Klägerin durch eine erbliche Blutkrankheit verursacht worden
seien (Zi�er 35 der Entscheidung). Da diese Möglichkeit aber sehr unwahrschein-
lich sei, und die Klägerin sich nicht habe untersuchen lassen und damit der
Disziplinarkommission die Möglichkeit genommen habe, eine Krankheit als al-
ternative Ursache für die Blutwerte auszuschlieÿen, könne die Kommission die
Verursachung der Blutwerte durch eine Krankheit nicht in Betracht ziehen (Zif-
fern 35 � 38). Der Beschluss der Disziplinarkommission war sofort vollstreckbar.
Der Presse wurde der Beschluss von der Beklagten zu 2) am 3.7.2009, einem
Freitag, bekanntgegeben.

Mit Schreiben vom 19.7.2009 teilte die Beklagte zu 1) der Klägerin mit, sie sei29
durch die von der Disziplinarkommission verhängte Sperre entgegen der Diktion
der Disziplinarkommission nicht nur von der Teilnahme an Wettkämpfen, son-
dern nach Artikel 10.10.1 der Anti-Doping Regeln der Beklagten zu 2) auch von
Trainingsmaÿnahmen der Beklagten und eines Vereins ausgeschlossen (K 24).
Das Bundesministerium des Inneren sowie die Beklagte zu 2) hätten die Beklagte
zu 1) auf deren Nachfrage auf diese Konsequenzen hingewiesen. Die Beklagte
zu 1) informierte die Klägerin in dem Schreiben zudem darüber, den Status der
Klägerin als Mitglied des Top-Team-Kaders für die Olympischen Winterspiele
in Vancouver 2010 auszusetzen, da der Status unabdingbar mit der Teilnahme
an organisierten Trainingsmaÿnahmen verbunden gewesen sei.

Gegen den Beschluss der Disziplinarkommission legten sowohl die anwaltlich30
vertretene Klägerin als auch die Beklagte zu 1) am 21.7.2009 Berufung beim
CAS ein, der seinen Sitz in Lausanne in der Schweiz hat. Die Beklagte zu 1) trat
dem Verfahren bei und beantragte die Abweisung der Klage der Beklagten zu 2).
Im Jahr 2009 galt für den CAS die Fassung des Statues of the Bodies Working for
the Settlement of Sports-related Disputes von 2004 (im Folgenden: Verfahren-
sordnung CAS, Anlage B 7). Der CAS wendet gemäÿ Art. R27 seiner Verfahren-
sordnung im Verfahren seine eigene Verfahrensordnung an. Schiedsrichter beim
CAS kann demnach nur sein, wer gemäÿ Art. R33 der Verfahrensordnung des
CAS auf einer geschlossenen Schiedsrichterliste nominiert wurde. Die Ernennung
erfolgt durch den International Council of Arbitration for Sport, wobei 1/5 der
Schiedsrichter auf Vorschlag des Internationalen Olympischen Komitees, 1/5 auf
Vorschlag der Internationalen Sportverbände, 1/5 auf Vorschlag der Nationalen
Olympischen Komitees, 1/5 aus den Reihen unabhängiger Personen und 1/5
unter Berücksichtigung der Interessen der Athleten ernannt werden (Art. S1,
S14 Statutes of the Bodies Working for the Settlement of Sports-related Dis-

5



putes, Anlage B 7). Kommt es in einem erstinstanzlichen Verfahren bei einem
dreiköp�gen Spruchkörper nicht zu einer Einigung hinsichtlich des Vorsitzenden
des Schiedsgerichts oder handelt es sich um ein Berufungsverfahren, wird dieser
nach Art. R40.2 bzw. R54 der Verfahrensordnung des CAS durch den Gen-
eralsekretär des CAS ernannt. Das Gericht entscheidet in Berufungsverfahren
nach Art. R58 der Verfahrensregeln des CAS den Rechtsstreit nach dem von
den Parteien gewählten Recht und mangels einer Rechtswahl nach dem Recht
des Staates, in dem die Organisation ihren Sitz hat, deren Entscheidung im
Berufungsverfahren angegri�en wird, oder nach dem nach Ansicht des Schieds-
gerichts angemessenen Recht. Vor Unterzeichnung des Schiedsspruchs ist dieser
nach Art. R46 Abs. 1, R59 Abs. 2 der Verfahrensregeln des CAS dem Gener-
alsekretär des CAS zu senden, der Berichtigungen der bloÿen Form vornehmen
und die Aufmerksamkeit des Schiedsgerichts auf fundamentale Grundsatzfra-
gen lenken kann. Nach Art. R59 Abs. 3 der Verfahrensordnung des CAS ist der
Schiedsspruch in Berufungsverfahren für die Parteien abschlieÿend und bindend.

Am 17.8.2009 gab der CAS die Zusammensetzung des Schiedsgerichts für die31
Berufung der Klägerin und der Beklagten zu 1) bekannt. Gegen die Bildung
und Zusammensetzung des Schiedsgerichts wurden von keiner der Parteien im
Verfahren vor dem Schiedsgericht Einwände erhoben.

Drei Tage vor Ablauf der Berufungsbegründungsfrist übermittelte die Beklagte32
zu 2) der Klägerin die bei ihr neben den Retikulozytenwerten weiter gemessenen
Blutparameter (Anlage K 28). In der Berufungserwiderung legte die Beklagte zu
2) erstmals einige Messprotokolle der im Verfahren streitgegenständlichen Blut-
proben vor. Am 29.9.2009 erlieÿ das Schiedsgericht seine Verfahrensregeln für
das konkrete Verfahren (order of procedure), in dem insbesondere die Zuständigkeit
des CAS festgestellt wurde. Die Verfahrensregeln wurden von den Parteien
unterzeichnet. Ein Antrag der Klägerin auf Zulassung eines weiteren Sachver-
ständigen wurde vom Schiedsgericht ebenso wie ihr Antrag auf Zulassung der
Ö�entlichkeit abgelehnt. Am 22./23.10.2009 fand vor dem CAS eine mündliche
Verhandlung mit Beweisaufnahme statt. Der Termin zur Verkündung des Schiedsspruchs
wurde mehrfach verlegt. Mit Schiedsspruch vom 25.11.2009 bestätigte der CAS
die gegen die Klägerin verhängte Sperre wegen Dopings (Anlage K 34, B 11, B
12). Der Tenor lautet in den ersten drei Zi�ern wie folgt:

33
1. Die Berufungsgesuche von [der Klägerin] und der [Beklagten zu 1)] gegen

die Entscheidung der Disziplinarkommission der [Beklagten zu 2)] vom 1. Juli
2009 werden abgewiesen.

2. Die Entscheidung der Disziplinarkommission der [Beklagten zu 2)] vom 1.34
Juli 2009 wird mit der folgenden, in Punkt 3 genannten, Änderung bestätigt.

3. Gegen [die Klägerin] wird eine zweijährige Sperre verhängt, die am 8. Februar35
zu laufen beginnt.�

6



Im Gegensatz zu der Disziplinarkommission führte der CAS aus, die Beklagte36
zu 2) trage die volle Beweislast für den Dopingvorwurf (Zi�. 113, 115). Hierbei
sei in Anwendung von Art. 3.1 der Anti-Doping Regeln der Beklagten zu 2)
eine ausreichende Überzeugung des Schiedsgerichts zu verlangen, ein zweifels-
freies Beweismaÿ sei nicht zu fordern (Zi�. 125, 126). Ein Schuldnachweis der
Klägerin sei nicht erforderlich (Zi�. 119, 120). Zwar könne neben der Blutmanip-
ulation eine mögliche Blutkrankheit die hohen Retikulozytenwerte der Klägerin
erklären (Zi�. 198). Nach einer Untersuchung der Klägerin durch einen von
ihr gewählten Spezialisten für Hämatologie könne jedoch die Möglichkeit ein-
er Blutkrankheit der Klägerin mit Sicherheit ausgeschlossen werden (Zi�. 200,
208). Dieser Spezialist hatte in einem Gutachten vom 30.7.2009, welches der
CAS als Abschlussbericht bezeichnet (Zi�. 200), unter der Überschrift �Vorläu-
�ge Beurteilung� zusammengefasst, dass nach Durchführung der im Gutachten
benannten Untersuchungen kein Nachweis einer krankhaften Veränderung im
Sinne einer Membranopathie, Hämoglobinopathie oder Enzymopathie der Ery-
throzyten geführt werden könne (K 26).

Wenige Tage nach Verkündung des Schiedsspruches traten am 1.12.2009 neue37
Richtlinien der Welt Anti-Doping Agentur in Kraft, die �Athlete Biological Pass-
port Operation Guidelines and Compilation of Mandatory Annexes, Version
1.10� (Anlage K 32). Sie regeln die Anforderungen, die an einen indirekten
Blut-Doping Nachweis zu stellen sind. Nach Art. 3.3, 6.1 der Richtlinie sind
für eine aussagekräftige Blutanalyse insgesamt zehn Blutwerte heranzuziehen,
unter denen sich auch der Retikulozytenwert be�ndet. Die Blutproben sind auss-
chlieÿlich von Laboren zu analysieren, die von der Welt Anti-Doping Agentur
akkreditiert worden sind. Die neuen Richtlinien waren bereits Gegenstand des
Schiedsverfahrens, wurden vom Schiedsgericht in seiner Entscheidung jedoch
nicht als Entscheidungsgrundlage berücksichtigt, da es sich bei den Richtlinien
nach Au�assung des Schiedsgerichts noch um einen Entwurf handelte, der auch
nach Inkrafttreten unverbindlich bleiben werde (Anlage K 34, B 11, Zi�. 118).

Gegen die Entscheidung des CAS legte die Klägerin das Rechtsmittel der Beschw-38
erde beim Schweizerischen Bundesgericht gemäÿ Art. 190 Abs. 2 des schweiz-
erischen Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht vom 18.12.1987
(im Folgenden: IPRG) ein. Mit Urteil vom 10.2.2010, 4A_612/2009, wies das
Schweizerische Bundesgericht die Beschwerde zurück, da es keinen der in Art.
190 Abs. 2 IPRG abschlieÿend aufgezählten Beschwerdegründe erkennen konnte
und neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel angesichts des eingeschränk-
ten Prüfungsmaÿstabs für unbeachtlich hielt (Anlage K 38). Aufgrund eines
neuen medizinischen Gutachtens, in dem neu entwickelte Auswertungs-Algorithmen
angewandt wurden, die erstmals auf einem Kongress im Mai 2009 vorgestellt
worden waren, legte die Klägerin beim Schweizerischen Bundesgericht gegen
den Schiedsspruch Revision ein. Mit Urteil vom 28.09.2010, 4A_144/2010, wies
das Gericht die Revision zurück (Anlage K 41). Die Klägerin habe nicht hin-
reichend dargelegt, weshalb es ihr nicht bereits während des Schiedsverfahrens
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möglich gewesen sei, sich auf die angeblich neu entdeckte Diagnosemöglichkeit
zu berufen. Zudem sei das neue Beweismittel nicht erheblich, da es die für
den Schiedsspruch wesentliche Erwägung des CAS nicht entkräfte, wonach eine
Krankheit die konkreten Schwankungen der Blutwerte nicht erklären könne.

Am 22.4.2010 verö�entlichten die medizinischen Berater der Beklagten zu 2),39
Dr. K. und Frau M., zusammen mit anderen Autoren einen Artikel in der
Fachzeitschrift �Int J Sports MED� (Anlage K 48). In diesem wurde das Bluttest-
programm der Beklagten zu 2) vorgestellt. Es wurde berichtet, dass bei 2,3%
der getesteten Eisschnellläufer erhöhte Retikulozytenwerte, also Werte über
2,4% festgestellt worden seien. Bei zwei Eisschnellläufern seien die Werte dauer-
haft hoch gewesen. Bei einem dieser Athleten habe man Howell Jolly Kör-
perchen (pathologische Zellkernfragmente) gefunden, die zu nicht aussagekräfti-
gen höheren Werten geführt hätten, und bei dem anderen Athleten habe man
eine Blutkrankheit festgestellt.

Nach Bekanntgabe des Schiedsspruchs des CAS wurde gegen die Klägerin ein40
beamtenrechtliches Disziplinarverfahren durchgeführt aufgrund des Vorwurfs,
die Klägerin habe durch Blutdoping ihre Dienstp�ichten verletzt. Das Verfahren
wurde von der Bundespolizeiakademie am 13.8.2010 eingestellt (Anlage K 44).

Seit Ablauf der Wettkampfsperre im Februar 2011 startet die Klägerin wieder41
erfolgreich bei Wettkämpfen im Eisschnelllauf. Die Klägerin zeigte sich selbst
bei der Beklagten zu 2), der Nationalen Anti-Doping Agentur und der Welt
Anti-Doping Agentur wegen Dopings an. Die Beklagte zu 2) nahm dazu nicht
Stellung, die Welt Anti-Doping Agentur erklärte sich für nicht zuständig und
die Nationale Anti-Doping Agentur erklärte, aus den Retikulozytenwerten der
Klägerin könne kein Dopingnachweis hergeleitet werden (Anlage K 47).

Der Lebensgefährte der Klägerin äuÿerte im Hinblick auf das vorliegende Ver-42
fahren gegenüber der Presse, die Beklagte zu 1) habe durch die Klage gegen sie
nichts zu befürchten (Anlage B2 6).

Die Klägerin behauptet, die bei ihr gemessenen hohen Retikulozytenwerte seien43
nicht durch Doping, sondern durch eine vom Vater vererbte Blutanomalie verur-
sacht worden. Diese bei ihr bestehende besonders seltene Mischform aus vererbter
Xerozytose und Sphärozytose habe erst nach zeitaufwendigen, zahlreichen weit-
eren Blutuntersuchungen durch ein Gutachten vom 6.2.2011 (Anlage K 42) mit
hundertprozentiger Sicherheit festgestellt werden können. Die Krankheit ver-
stärke bei extremen körperlichen Belastungen die Variabilität der Blutwerte.
Zudem gäbe es keine bislang bekannte Dopingmethode, die das gesamte Blut-
bild der Klägerin erklären könne. Aufgrund des langwierigen Verfahrens zur
Diagnose wäre eine Untersuchung der Klägerin in der von der Disziplinarkom-
mission gesetzten Frist sinnlos gewesen. Aus dem Retikulozytenwert allein könne
kein Rückschluss hinsichtlich Dopings gezogen werden. Vielmehr müssten bis zu
neun weitere Blutparameter betrachtet werden, um be- oder entlastende Aus-
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sagen machen zu können, was durch die neuen Richtlinien der Welt Anti-Doping
Agentur bestätigt werde. Bei ihr würden nach wie vor Retikulozytenwerte über
Norm gemessen. Diese seien allerdings nicht mehr ganz so hoch, da die Mes-
sungen nunmehr mit einem anderen Gerät, einem Sysmex Gerät, durchgeführt
würden, welches durchschnittlich niedrigere Werte messe.

Die Klägerin sei Polizeihauptmeisterin der Bundespolizei und damit Beamtin44
auf Lebenszeit. Seit dem 1.4.1993 sei sie als Mitglied des Spitzenförderungspro-
gramms von ihren polizeilichen Dienstp�ichten befreit gewesen. Seit dem 14.6.2011
nehme sie unbezahlten Sonderurlaub in Anspruch, um ihre sportliche Karriere
fortsetzen zu können.

Die Klägerin habe weder die Athletenvereinbarung mit der Beklagten zu 1)45
noch die Wettkampfmeldung der Beklagten zu 2) freiwillig unterzeichnet. Sie
sei zur Unterschrift gezwungen gewesen, um an Wettkämpfen teilnehmen und
damit ihren Beruf als Sportlerin ausüben zu können. Im Übrigen habe sie bei
der Unterzeichnung keine Kenntnis von der inhaltlich stark erweiterten Fassung
der Schiedsklausel gehabt, der sie nicht zugestimmt habe, und die wohl erst im
Laufe des Jahres 2009 im Internet verö�entlicht worden sei.

Die Beklagte zu 2) habe im sportgerichtlichen Verfahren gegen die Klägerin be-46
wusst falsch vorgetragen, beziehungsweise eigene Erkenntnisse verfälscht. Dies
ergebe sich aus den von den medizinischen Beratern der Beklagten zu 2) in der
�Int J Sports MED� verö�entlichen Testergebnisse, die im Widerspruch zu dem
Vorbringen der Beklagten zu 2) in ihrer Klageschrift bei der Disziplinarkommis-
sion stünden.

Obwohl die Beklagte zu 2) nach ihren eigenen Regeln zur Verschwiegenheit über47
ein eingeleitetes Dopingverfahren verp�ichtet gewesen sei, habe ein niederländis-
cher Funktionär der Beklagten zu 2) nur wenige Tage nach dem Einreichen der
Anklageschrift einer Sportmoderatorin von den Vorwürfen berichtet, die diese
ö�entlich verbreitet habe. Die Beklagte zu 2) habe den Beschluss der Diszi-
plinarkommission absichtlich an einem Freitagabend verö�entlicht. Dadurch sei
eine zeitnahe Information der Presse durch die Klägerin verhindert worden,
die zu einer fairen Berichterstattung geführt hätte. Aufgrund der umfangre-
ichen falschen Berichterstattungen sei es zu einer schweren Rufschädigung der
Klägerin gekommen. In zeitlichem Zusammenhang mit dem Verfahren vor dem
Schiedsgericht habe die Beklagte zu 2) ö�entlichen Druck durch die Behauptung
erzeugt, die Dopingbekämpfung würde einen herben Rückschlag erleiden, ginge
das Verfahren gegen die Klägerin verloren.

Die Klägerin habe immense materielle und immaterielle Schäden durch die Ruf-48
schädigung erlitten. Die materiellen Schäden umfassten die Kosten für die Recht-
sanwälte im sportgerichtlichen Verfahren und in den Verfahren vor den schweiz-
erischen Gerichten in Höhe von insgesamt 290.199,21 Euro, Gerichtskosten in
Höhe von insgesamt 22.775,76 Euro, Sachverständigenkosten in Höhe von insge-
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samt 40.865,99 Euro, den Ausfall ihres monatlichen Soldes bis Klageeinreichung
in Höhe von insgesamt 53.650,00 Euro, entgangene Prämien für sportliche Er-
folge in Höhe von insgesamt 75.450,00 Euro, Reise- und Übersetzungskosten in
Höhe von insgesamt 22.135,13 Euro, entgangene Sponsorengelder, Zahlungen für
gekündigte Auftritte und einen Beratervertrag in Höhe von 2.828.250,00 Euro
sowie Aufwendungen für PR-Beratung in Höhe von 246.000,00 Euro.

In rechtlicher Hinsicht führt die Klägerin aus, die Klage sei zulässig. Das angerufene49
Gericht sei für die Klage gegen die Beklagte zu 2) international zuständig,
da die Klagen gegen die Beklagten eine enge Beziehung aufwiesen, die eine
Zuständigkeit nach Art. 6 des Luganer Übereinkommens vom 30.10.2007 (im
Folgenden: LugÜ) begründe. Die Klage gegen die Beklagten beruhe auf einem
identischen Lebenssachverhalt. Die Beklagte zu 1) habe die Sperre in Deutsch-
land umgesetzt, wo der Beklagten zu 2) die Verbandsgewalt fehle, und wo die
Klägerin ihren beru�ichen Mittelpunkt habe. Die Weigerung der Beklagten zu
1), die Klägerin an den von der Beklagten zu 1) organisierten Trainingsmaÿnah-
men teilnehmen zu lassen, habe faktisch zu einem Berufsverbot geführt, da der
Sport die Benutzung geeigneter Eislau�ächen voraussetze, die anderweitig nicht
vorhanden oder benutzbar gewesen wären. Zudem würden die Ansprüche gegen
beide Beklagten auf dieselbe Rechtsgrundlage gestützt. Nicht zuletzt sprächen
prozessökonomische Gründe für einen gemeinsamen Gerichtsstand. Die Aussage
des Lebensgefährten hinsichtlich der fehlenden Befürchtungen für die Beklagte
zu 1) müsse sich die Klägerin nicht zurechnen lassen, zumal diese nach Über-
prüfung des Sachverhalts und der Rechtslage überholt sei.

Der ordentliche Rechtsweg sei erö�net, da die Schiedsvereinbarungen der Beklagten50
nicht wirksam seien. Es fehle an der für den Abschluss erforderlichen Frei-
willigkeit. Zudem sei die Klägerin als Beamtin nicht schiedsfähig. Der von ihr
ausgeübte Leistungssport sei in Erfüllung ihrer Dienstp�ichten erfolgt.

Die Schiedsklausel der Beklagten zu 1) sei zudem unwirksam, weil nicht klar sei,51
ob für Streitigkeiten der CAS oder die deutsche Sportsgerichtsbarkeit zuständig
sei. Eine Schiedsabrede zugunsten der deutschen Sportsgerichtsbarkeit sei un-
wirksam, weil dem Schiedsgericht nicht zugleich die Befugnis zur Verhängung
und Überprüfung von Sanktionen übertragen werden könne. Ohnehin sei die
zeitliche Dauer der Schiedsvereinbarung in Zi�er 7.1 der Athletenvereinbarung
bis Juni 2009 begrenzt. Da sich die Beklagte zu 1) im Dopingverfahren auf die
Zuständigkeit des CAS eingelassen habe, habe sie auf die Einrede der Schieds-
gerichtsbarkeit zugunsten der deutschen Sportgerichtsbarkeit verzichtet.

Die Schiedsvereinbarung mit der Beklagten zu 2) sei aus weiteren Gründen52
unwirksam. Für die Beurteilung der Wirksamkeit sei mangels einer Rechtswahl
deutsches Recht nach �1059 Abs. 2 Nr. 1 lit. a ZPO anwendbar. Die Schiedsvere-
inbarung sei formunwirksam, da sie von der Beklagten zu 2) nicht unterzeich-
net worden sei. Auch der pauschale Vorabverzicht auf staatliche Rechtsmit-
tel wie der Aufhebungsklage, der durch die Formulierung �unter vollständi-
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gem Ausschluss der ordentlichen Gerichtsbarkeit� erzielt werde, führe zur Un-
wirksamkeit der gesamten Schiedsklausel. Die Schiedsklausel der Beklagten zu
2) sei ungewöhnlich und überraschend, da sie auch zivilrechtliche Schadenser-
satzansprüche umfasse. Dies sei unüblich, andere internationale Wintersportver-
bände hätten nicht derartige Schiedsklauseln. Es sei zudem nicht eindeutig, ob
auch rein deliktische Ansprüche darunter �elen. Diese Unklarheit gehe zu Lasten
der Beklagten zu 2). Hinsichtlich der Bindungswirkung der Satzungsänderung
der Beklagten zu 2) käme es auf den Zeitpunkt des Datums der Anpassung
der diesbezüglichen Satzungsvorschriften in den angeschlossenen nationalen Ver-
bänden an. Die Änderung der Satzung, die Allgemeine Geschäftsbedingungen
darstelle, sei nicht wirksam miteinbezogen worden. Auch nach schweizerischem
Recht sei die Schiedsvereinbarung unwirksam. Entsprechend der Rechtsprechung
des Schweizerischen Bundesgerichts sei eine Schiedsvereinbarung, die anlässlich
eines konkreten Wettkampfes geschlossen wurde, unwirksam, wenn sie spätere,
nicht mit dem Wettkampf im Zusammenhang stehende Sachverhalte erfasse.

Die Schiedsklausel sei auch deshalb unwirksam, weil das durch die Schiedsabrede53
bestimmte Schiedsgericht CAS keine Gewähr für die Unparteilichkeit biete und
rechtsstaatliche Verfahrensgrundsätze nicht einhalte. Die auf der geschlossenen
Schiedsrichterliste stehenden Schiedsrichter seien im Regelfall verbandsnah. Zu-
dem könnten zwei Rechtsanwälte einer Sozietät gleichzeitig als Schiedsrichter
und als Parteivertreter fungieren. Bis Ende 2009 hätten Schiedsrichter sogar zu-
gleich Parteivertreter in einem anderen Verfahren vor dem CAS sein können. Die
Ernennung des Vorsitzenden durch den Generalsekretär sei nicht transparent,
und es stünde zu befürchten, dass für die Ernennung die vorherige Entschei-
dungspraxis in anderen Fällen ausschlaggebend sei. Die erforderliche Vorlage
des Entwurfs des Schiedsspruchs beim Generalsekretär käme einer verkappten
Zensur gleich. Weiterhin kenne die Verfahrensordnung des CAS kein Wiederauf-
nahmeverfahren bei neuen tatsächlichen Erkenntnissen. Der Verkündungstermin
im Schiedsverfahren der Klägerin sei mehrfach im Hinblick auf auÿerhalb des
Verfahrens liegende Gründe verlegt worden. Der Vater des Generalsekretärs sei
bis zum letzten Jahr Richter am Schweizerischen Bundesgericht gewesen. Es
gebe keine Prozesskostenhilfe. In Dopingfällen würde die Beweislast zu Las-
ten der Athleten umgekehrt. Die Verfahrenssprachen sei lediglich englisch und
französisch, und die Verfahren fänden unter Ausschluss der Ö�entlichkeit statt.
Die Finanzierung des CAS erfolge durch das Internationale Olympische Komi-
tee und durch Sportverbände. Der Groÿteil der Verfahren ginge zugunsten der
Sportverbände aus. Es sei die Einsetzung eines Vorsitzenden zu befürchten, der
die im Dopingverfahren getro�ene Entscheidung nicht untergraben würde.

Da es sich bei dem Schiedsgericht aufgrund der fehlenden Unabhängigkeit nicht54
um ein echtes Schiedsgericht handele, könne der Schiedsspruch des CAS vom
25.11.2009 mit einer Klage nach den allgemeinen Vorschriften überprüft werden.
Jedenfalls sei der Schiedsspruch nicht anzuerkennen, da die Klägerin ihre Vertei-
digung in der kurzen Zeit nicht ausreichend habe geltend machen können, der
Schiedsspruch eine kartellrechtliche Streitigkeit beträfe, die in der Schiedsabrede
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nicht erwähnt sei, der Gegenstand des Streits nach deutschem Recht wegen des
Beamtenstatus nicht schiedsrichterlich geregelt werden könne und der Schiedsspruch
gegen den deutschen ordre public verstoÿe. Angesichts des Grundrechts der
Berufsfreiheit und des Persönlichkeitsrechts sei es untragbar, ohne einen einzi-
gen medizinischen Beweis eine Dopingsperre gegen die Klägerin zu verhängen.
Der CAS habe eine evident falsche Beweiswürdigung vorgenommen. Die Dopin-
ganklage sei wider besseres Wissen geführt worden, da der Chefankläger, der
Vorstandsmitglied der Beklagten zu 2) sei, in einem Artikel 2007 die These
vertreten habe, Doping wirke nicht leistungsfördernd.

Das angerufene Gericht sei nicht an die vom CAS getro�enen Feststellungen55
über die Grundlagen der Dopingsperre gebunden, da die Feststellungen der
Blutwerte der Klägerin und ihre Bewertung als Methode zur unerlaubten Leis-
tungssteigerung lediglich Vorfragen seien, die nicht in Rechtskraft erwachsen
würden. Präjudiziell sei lediglich der Ausspruch der Sperre. Das angerufene
Gericht habe daher zu überprüfen, ob die ausgesprochene Rechtsfolge der Wet-
tkampfsperre mit den Ursachen der festgestellten Blutwerte in Einklang zu
bringen sei. Ebenso wenig sei das angerufene Gericht durch die Entscheidun-
gen des Schweizerischen Bundesgerichts gebunden. Aus Gründen der Staatsrä-
son, um die Schweiz als Zentrum des Weltsports nicht zu gefährden und als
einträglichen Schiedsgerichtsstandort zu erhalten, überprüfe das Schweizerische
Bundesgericht Schiedssprüche nur de�zitär. Die Beklagte zu 1) habe konkludent
auf ihre Einrede der Rechtskraft verzichtet, indem sie anerkenne, dass die Dop-
ingsperre und der Schiedsspruch falsch seien.

Die Klägerin habe auch nach Ablauf der Sperre aufgrund der angestrebten Re-56
habilitierung noch ein Interesse an der Feststellung der Rechtswidrigkeit der
Dopingsperre.

Die Klägerin führt aus, die Klage sei begründet. Sie habe einen Anspruch auf57
Schadenersatz gemäÿ der kartellrechtlichen Anspruchsgrundlage des �33 Abs. 1,
3 GWB i.V.m. �20 Abs. 1 GWB a.F. und �19 Abs. 1, 4 Nr. 1 GWB a.F. wegen
unbilliger Behinderung bzw. Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung.
Aufgrund des im Eisschnelllauf geltenden Ein-Platz-Prinzips seien die Beklagten
als marktbeherrschende Unternehmen einzuordnen. Die Nichtzulassung zu Wet-
tkämpfen stelle eine unbillige Behinderung dar, da der Nachweis eines vorw-
erfbaren Verhaltens durch die Klägerin nicht erbracht gewesen sei. Auch die
Gutachter der Beklagten hätten eine medizinische Ursache der erhöhten Retiku-
lozytenwerte nicht ausgeschlossen. Damit sei der Grundsatz der Unschuldsver-
mutung verletzt worden. Das Bluttestprogramm der Beklagten zu 2) habe nicht
wissenschaftlichen Standards entsprochen. Mit der überstürzten Einreichung der
Klageschrift bei der Disziplinarkommission habe die Beklagte zu 2) ihre Treue-
und Rücksichtnahmep�ichten gegenüber der Klägerin verletzt. Im Übrigen sei
der Klägerin ihre Verteidigung durch die späte Mitteilung wesentlicher Informa-
tionen und der Messprotokolle erschwert gewesen. Daneben seien Ansprüche aus
�823 Abs. 2 BGB i.V.m. ��19, 20 GWB a.F., ��241 Abs. 2, 249, 276, 280 Abs.
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1, 31 BGB i.V.m. der Athletenvereinbarung und �823 Abs. 1 BGB i.V.m. Art.
1 Abs. 1, 2 Abs. 1 GG gegeben. Die Beklagte zu 1) hafte, da sie die Sperre der
Beklagten zu 2) umgesetzt habe. Der Beklagten zu 1) wäre ein Ignorieren der
Sperre durch die Beklagte zu 2) zumutbar gewesen, was sich auch aus �8 Zi�er
2.5 der Satzung der Beklagten zu 1) (Anlage B 3) ergebe. Sanktionen seien der
Beklagten zu 1) nicht angedroht worden, und die Beklagte zu 2) hätte es nicht
gewagt, einen deutschen Sportverband als Mitglied auszuschlieÿen.

Die Klägerin beantragt zuletzt:58

1. Die von der Beklagten zu 2) für den Zeitraum vom 9.2.2009 bis zum 8.2.201159
verhängte Dopingsperre ist rechtswidrig.

2. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin 3.584.126,0960
Euro nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit
Rechtshängigkeit zu zahlen.

3. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin ein61
angemessenes Schmerzensgeld, dessen Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt
wird, zuzüglich Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

4. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verp�ichtet62
sind, der Klägerin sämtliche künftig entstehenden materiellen und immateriellen
Schäden zu ersetzten.

Die Beklagten beantragen:63

Die Klage wird abgewiesen.64

Die Beklagte zu 1) behauptet, das Ergebnis des Schiedsspruchs vom 25.11.200965
sei inhaltlich falsch, da der Nachweis eines Dopingverstoÿes zu keinem Zeit-
punkt habe geführt werden können. Die Klägerin habe sogar die Ursache ihrer
au�älligen Retikulozytenwerte nachgewiesen, was angesichts der Beweislast der
Beklagten zu 2) nicht erforderlich gewesen wäre.

Der von der Klägerin geltend gemacht Schaden werde bestritten.66

In rechtlicher Hinsicht führt die Beklagte zu 1) aus, die Klage sei wegen des67
erhobenen Einwands der Schiedsgerichtsbarkeit unzulässig. Die Beklagte zu 1)
habe nicht auf die Einrede der Schiedsgerichtsbarkeit verzichtet. Die Klägerin
habe die Schiedsvereinbarung freiwillig unterzeichnet, da sie nicht versucht habe,
die Schiedsvereinbarung abzulehnen oder inhaltlich zu ändern. Die Schiedsvere-
inbarung vom 15.11/12.12.2011 umfasse alle Streitigkeiten ohne eine inhaltliche
Beschränkung. Der Beamtenstatus der Klägerin entbinde diese nicht von der
Einhaltung gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen. Auch die Schiedsvere-
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inbarung mit der Beklagten zu 2) sei wirksam, da die Klägerin mit der Unterze-
ichnung der Schiedsregeln des CAS für das konkrete Verfahren deren Wirk-
samkeit bestätigt habe.

Der Schiedsspruch vom 25.11.2009 sei nach �1025 Abs. 4 i.V.m. ��1055, 106168
ZPO und Art. III, IV des Übereinkommens vom 10.6.1958 über die Anerkennung
und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche (im Folgenden: UNÜ) für das
vorliegende Verfahren bindend. Es läge kein Anerkennungshindernis vor, ins-
besondere führe die fehlerhafte Beweiswürdigung des Schiedsgerichts zu keinem
Verstoÿ gegen den ordre public. Die Entscheidungen des Schweizerischen Bun-
desgerichts über den Aufhebungsantrag und den Revisionsantrag der Klägerin,
in denen die Schiedsvereinbarung zwischen der Klägerin und der Beklagten zu
2) für wirksam gehalten wurden, seien gemäÿ Art. 1 des Abkommens zwis-
chen dem Deutschen Reich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die
gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen
und Schiedssprüchen vom 2.11.1929 anzuerkennen.

Die Sperre habe eine unmittelbare Wirkung gehabt, sich von Anfang an auf69
Wettkämpfe und Trainingsmaÿnahmen erstreckt und keiner Umsetzung durch
die Beklagte zu 1) bedurft. Die Beklagte zu 1) sei aufgrund der geltenden Bes-
timmungen der Beklagten zu 2), den Vorgaben des Deutschen Olympischen
Sportbundes und der zuständigen Anti-Doping Organisationen sowie der eige-
nen Satzung verp�ichtet gewesen, den Schiedsspruch vom 25.11.2009 zu beacht-
en. Bei einer Weigerung hätten ihr Sanktionen gedroht, die sich auch auf die
Klägerin hätten auswirken können, und ihr wären ö�entliche Zuwendungen
gekürzt oder gestrichen worden. Die Beklagte zu 1) habe nicht schuldhaft gehan-
delt, da sie keine bessere Erkenntnis als das Schiedsgericht als Kollegialgericht
haben könne. Ein möglicher Schaden der Klägerin sei durch die Sperre und nicht
durch ein Verhalten der Beklagten zu 1) verursacht worden.

Die Beklagte zu 2) behauptet, die enorm unterschiedlichen Blutwerte der Klägerin70
könnten nur mit der Verwendung einer die Erythropoese stimulierenden Sub-
stanz (EPO) oder mit Eigenblutdoping erklärt werden. Einen Beweis für das
Vorliegen einer seltenen Blutkrankheit habe die Klägerin nicht erbracht. Zudem
könne eine genetische Anomalie zwar die im Durchschnitt sehr leicht erhöhten
Retikulozytenwerte erklären, nicht aber die plötzlichen und vorübergehenden
Spitzenwerte während der Wettkampfsaison. Keine der seit 2009 genommenen
Blutproben der Klägerin lägen auÿerhalb des Normbereichs.

Die Klägerin habe die Schiedsvereinbarung mit der Beklagten zu 2) freiwillig71
unterzeichnet, da sie bei der Unterzeichnung keine Einwände gegen die Klausel
vorgebracht habe und die Zuständigkeit des CAS nicht abgeändert oder gestrichen
habe. Die Klausel sei weder überraschend noch ungewöhnlich, da viele interna-
tionale Verbände alle Rechtsstreitigkeiten der Zuständigkeit des CAS unterwer-
fen würden. Art. 26 der Satzung der Beklagten zu 2) sei bereits im Juni 2008
geändert worden.
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Die P�icht zur Vorlage des Entwurfs des Schiedsspruchs beim Generalsekretär72
sei keine verkappte Zensur. Auch andere Schiedsordnungen wie die der Interna-
tionalen Handelskammer sähen eine derartige Überprüfung des Schiedsspruchs
vor der Unterzeichnung vor. Der Einsatz von unabhängigen und unparteilichen
Schiedsgerichten läge aufgrund der Eigenheiten des Sports (Internationalität,
Schnelllebigkeit, Einheitlichkeit der Anwendung der Regelwerke) im wohlver-
standenen Interesse beider Parteien.

Ein Beamtenstatus der Klägerin werde ebenso wie die geltend gemachten Schaden-73
spositionen mit Nichtwissen bestritten.

In rechtlicher Hinsicht führt die Beklagte zu 2) aus, die Klage sei wegen des74
erhobenen Einwands der Schiedsgerichtsbarkeit unzulässig. Die Schiedsklausel
sei wirksam. Die vorgenommene Änderung der Satzung der Beklagten zu 2) auf
dem Kongress im Juni 2008 sei gegenüber der Klägerin wirksam. Die Klägerin
habe bei Unterzeichnung der Schiedsvereinbarung das zum damaligen Zeitpunkt
geltende Regelwerk der Beklagten zu 2) anerkannt. Art. 26 der Satzung sei weit
auszulegen, weshalb die Schiedsklausel alle Streitigkeiten zwischen der Beklagten
zu 2) und den Teilnehmern an ihren Wettbewerben erfasse, die nicht Gegen-
stand der Art. 24 und 25 der Satzung der Beklagten zu 2) seien. Für das Statut
der Schiedsvereinbarung sei schweizerisches Recht maÿgeblich, da sich der Sitz
des CAS in Lausanne be�ndet. Nach schweizerischem Recht seien auch kartell-
rechtliche Ansprüche schiedsfähig. Die Wirksamkeit der Schiedsklausel habe
bereits das Schweizerische Bundesgericht inzident in seinem Urteil vom 10.2.2010
festgestellt, an das das Landgericht München I aufgrund des Abkommens zwis-
chen dem Deutschen Reich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die
gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen
und Schiedssprüchen vom 2.11.1929 gebunden sei. Bei dem CAS handele es sich
um ein echtes Schiedsgericht im Sinne der Art. 176 � IPRG. Nach ständiger
Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichtes begründe die geschlossene
Schiedsrichterliste keine Zweifel an der Unabhängigkeit des CAS, der vom In-
ternationalen Olympischen Komitee unabhängig sei.

Die Klägerin könne sich nach dem Grundsatz von Treu und Glauben nicht auf75
eine angebliche Unwirksamkeit der Schiedsvereinbarung berufen, da sie unter
Berufung auf die Schiedsvereinbarung Berufung beim CAS eingelegt und in dem
schiedsgerichtlichen Verfahren eine Unwirksamkeit nicht gerügt habe. Ebenso
habe sie eine fehlende Unparteilichkeit des CAS nicht gerügt, sondern sich vor-
behaltlos an den CAS gewandt. Daher könne sie sich nun nicht mehr auf eine
Parteilichkeit des CAS berufen. Es sei widersprüchlich, wenn die Klägerin die
Schiedsvereinbarung bei Anrufung des CAS als wirksam quali�ziert habe und
sie nunmehr als unwirksam einstufe.

Das Landgericht München I sei bereits international nicht zuständig. Die nach76
Art. 6 Nr. 1 LugÜ erforderliche Konnexität sei vorliegend nicht gegeben. Die
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Beklagte zu 1) habe die Klägerin lediglich über den Umfang der Sperre in-
formiert und in keiner Weise auf die Klägerin eingewirkt. Die Beklagte zu 1)
sei verbandsrechtlich zur Befolgung der Sperre verp�ichtet gewesen, da ihr bei
Nichtbefolgung die Gefahr der Sanktionierung durch die Beklagte zu 2) und die
Kürzung oder Streichung von ö�entlichen Zuwendungen durch das Bundesmin-
isterium des Innern gedroht hätten. Die Beklagte zu 1) habe die Entscheidung
der Beklagten zu 2) gerade nicht mitgetragen, da sie zusammen mit der Klägerin
gegen die Sperre vorgegangen sei.

Die Klage gegen die Beklagte zu 1) sei ausschlieÿlich deshalb erhoben worden,77
um eine Zuständigkeit für die Klage gegen die Beklagte zu 2) zu erreichen. Dies
werde auch durch die Äuÿerung des Lebensgefährten der Klägerin gegenüber
der Presse bestätigt, die Beklagte zu 1) habe �nichts zu befürchten� (Anlage B2
6).

Das angerufene Gericht sei an die rechtskräftige Feststellung des CAS zur Recht-78
mäÿigkeit der Dopingsperre nach ��1055, 1061 ZPO i.V.m. Art. III � UNÜ sowie
an die Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichtes zu dem Schiedsver-
fahren gemäÿ Art. 1 des Abkommens zwischen dem Deutschen Reich und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft über die gegenseitige Anerkennung und Voll-
streckung von gerichtlichen Entscheidungen und Schiedssprüchen vom 2.11.1929
gebunden.

Die Klägerin habe gegen Art. 2.2 der Anti-Doping Regeln der Beklagten zu 2)79
verstoÿen. Daher habe die Beklagte zu 2) mit dem Ausspruch der Dopingsperre
keine P�ichten gegenüber der Klägerin verletzt.

Ein Verschulden der Beklagten zu 2) sei nach der in der Rechtsprechung an-80
erkannten Kollegialgerichts-Richtlinie ausgeschlossen, da nicht nur die Beklagte
zu 2) die Rechtmäÿigkeit der Sperre festgestellt habe, sondern auch das mit
drei Schiedsrichtern besetzte Schiedsgericht. Zudem sei der Schiedsspruch vom
Schweizerischen Bundesgericht bestätigt worden.

Da über die Prozesskosten für die gerichtlichen Verfahren rechtskräftig entschieden81
worden sei, könne die Klägerin selbst bei Vorliegen aller übrigen Voraussetzun-
gen den Ersatz für diese Kosten nicht verlangen.

Im Übrigen wird zur Ergänzung des Tatbestandes auf die von den Parteien82
eingereichten Schriftsätze und Anlagen sowie auf die Sitzungsniederschrift vom
25.9.2013 Bezug genommen.

Die Beklagte zu 1) hat den Schiedsspruch des CAS vom 25.11.2009 im Original83
sowie eine beglaubigte Übersetzung als Anlagen B 11 und B 12 vorgelegt. Die
Beklagte zu 2) nimmt auf diese Anlagen Bezug.

Die Beklagte zu 1) hat für den Fall der Verurteilung wegen eventueller Schaden-84
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ersatzansprüche der Beklagten zu 2) den Streit verkündet.

Die nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingegangenen Schriftsätze en-85
thielten nur Rechtsausführungen und Stellungnahmen zum Vergleichsvorschlag
der Kammer. Ein Wiedereintritt in die mündliche Verhandlung war nicht ver-
anlasst.

Gründe

Die Klage ist in Antrag Zi�er 1 unzulässig, im Übrigen unbegründet.86

A.87

Das Landgericht München I ist für die Klage international zuständig. Die Klage88
ist nicht wegen der Einrede der Schiedsgerichtsbarkeit unzulässig. Der mit der
Klage unter Zi�er 1 geltend gemachte Feststellungsantrag ist aufgrund entge-
genstehender Rechtskraft unzulässig.

I. Das Landgericht München I ist für die Klage international zuständig.89

1. Die internationale Zuständigkeit für die Klage gegen die Beklagte zu 1) ist90
aufgrund ihres Sitzes in München in der Bundesrepublik Deutschland nach
�17 Abs. 1 ZPO gegeben. Die örtliche Zuständigkeit indiziert auÿerhalb des
Anwendungsbereiches der EuGVVO und des Luganer Übereinkommens vom
30.10.2007 (im Folgenden: LugÜ) die internationale Zuständigkeit (Hüÿtege, in:
Thomas/Putzo, ZPO, 34. Au�. 2013, �17 Rn. 3).

2. Die internationale Zuständigkeit für die Klage gegen die Beklagte zu 2) ergibt91
sich aus Art. 6 Nr. 1 LugÜ. Der Anwendungsbereich des LugÜ ist erö�net, da
sowohl die Bundesrepublik Deutschland als auch die Schweizerische Eidgenossen-
schaft Vertragsparteien des LugÜ sind, die Beklagte zu 2) ihren Sitz in der
Schweiz hat und es sich bei dem vorliegenden Rechtsstreit um eine Zivilsache
nach Art. 1 Abs. 1 LugÜ handelt.

a. Nach Art. 6 Nr. 1 LugÜ ist eine Klage gegen einen Beklagten vor dem Gericht92
des Ortes möglich, an dem einer von mehreren Beklagten seinen Wohnsitz hat,
sofern zwischen den Klagen eine so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemein-
same Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass
in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen könnten. Die
Vorschrift ist eng auszulegen, da es sich bei Art. 6 Nr. 1 LugÜ um eine Aus-
nahme vom grundsätzlichen Gerichtsstand des Wohnortes nach Art. 2 Abs. 1
LugÜ handelt und Zuständigkeitsregeln vorhersehbar zu sein haben (EuGH,
1.12.2011, C-145/10, Painer, Zi�. 74 f; gemäÿ Art. 1 Abs. 1 des Protokolls 2
zu dem LugÜ sind bei der Anwendung des LugÜ die Auslegungen des EuGH
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hinsichtlich der ähnlich lautenden EUGVVO zu berücksichtigen). Es ist Auf-
gabe des angerufenen nationalen Gerichts, anhand des gesamten Akteninhalts
zu prüfen, ob der von Art. 6 Nr. 1 LugÜ geforderte Zusammenhang besteht,
um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren unterschiedliche Entscheidun-
gen ergehen (EuGH, a.a.O., Zi�. 84). Vorliegend besteht zwischen den Klagen
gegen die beiden Beklagten die von Art. 6 Nr. 1 LugÜ für die Streitgenossen-
schaft geforderte Konnexität. Die Gefahr widersprechender Entscheidungen in
Bezug auf dieselbe Sachlage resultiert aus dem einheitlichen Lebenssachverhalt,
der den mit der Klage geltend gemachten P�ichtverletzungen der Beklagten zu
Grunde liegt (BGH, 30.11.2009, II ZR 55/09). Zwar wurde die im vorliegenden
Rechtsstreit angegri�ene Sperre der Klägerin durch die Disziplinarkommission
der Beklagten zu 2) ohne Mitwirkungshandlung der Beklagten zu 1) verhängt.
Die Beklagte zu 1) hat jedoch an der Umsetzung der von der Beklagten zu 2)
getro�enen Entscheidung mitgewirkt, indem sie auf die Klägerin einwirkte. In
ihrem Schreiben vom 19.7.2009 an die Klägerin teilte sie dieser mit, die Sperre
umfasse neben der Wettkampf- auch eine Trainingssperre (Anlage K 24). Zu-
dem schrieb die Beklagte zu 1) der Klägerin in diesem Brief, sie verliere ihren
Status als Mitglied des Top-Team-Kaders für die Olympischen Winterspiele in
Vancouver, da dieser an die Teilnahme an organisierten Trainingsmaÿnahmen
geknüpft sei. Ob die Beklagte zu 1) die Wahl hatte, die Sperre umzusetzen oder
sie zu ignorieren, ist eine Frage der Vorwerfbarkeit, die vom Gericht zu bew-
erten ist (vgl. OLG München, 28.3.1996, U (K) 3424/95), die jedoch nicht den
gegebenen tatsächlichen Zusammenhang entfallen lässt. Den P�ichtverletzun-
gen der Beklagten zu 1), die von der Klägerin geltend gemacht werden, liegt
somit derselbe Sachverhalt zugrunde wie der Klage gegen die Beklagte zu 2),
nämlich die gegen die Klägerin verhängte Dopingsperre. Würden die Verfahren
gegen die beiden Beklagten getrennt geführt werden, bestünde die Gefahr ein-
er unterschiedlichen Beurteilung der Bindungswirkung der vom Schiedsgericht
festgestellten Rechtmäÿigkeit der Dopingsperre.

b. Die Beklagte zu 2) bringt vor, die Klage gegen die Beklagte zu 1) führe zu einer93
missbräuchlichen Zuständigkeitserschleichung hinsichtlich der Klage gegen sie.
Tatsächlich ist die Anwendung des Art. 6 Nr. 1 LugÜ ausgeschlossen, wenn eine
Klage gegen einen Dritten nur deshalb erhoben wird, um einen Beklagten der
Zuständigkeit der Gerichte seines Wohnorts zu entziehen (EuGH, a.a.O., Rn. 78;
Zöller/Geimer, ZPO, 30. Au�. 2014, Anh I, Art. 6 EugVVO Rn. 2). Zwar tri�t
es zu, dass die Beklagte zu 1) im schiedsgerichtlichen Verfahren die Abweisung
der Klage der Beklagten zu 2) beantragte und auch im vorliegenden Verfahren
vorbringt, der Schiedsspruch sei falsch. Diese Parteinahme für die Klägerin
führt nicht dazu, vorliegend eine Zuständigkeitserschleichung anzunehmen. Der
Klägerin ist es vielmehr unbenommen, ihre Rechte auszuschöpfen und einen
möglichen Schadenersatzanspruch gegenüber der Beklagten zu 1) aufgrund deren
Handlungen zur Umsetzung der Dopingsperre gerichtlich prüfen zu lassen. Zu-
mal es für die Beklagte zu 2) nicht unvorhersehbar war, dass die Klägerin bei der
gerichtlichen Prüfung von Schadenersatzansprüchen aufgrund der Dopingsperre
nicht nur denjenigen belangen wird, der die Dopingsperre erlassen hat, son-
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dern auch denjenigen, der deren Umsetzung unterstützt hat. Bei der Anwen-
dung des Art. 6 Nr. 1 LugÜ ist somit vorliegend auch dem Gesichtspunkt der
Rechtssicherheit Rechnung getragen (BGH, 30.11.2009, II ZR 55/09). Auch die
von der Beklagten zu 2) angeführte Aussage des Lebensgefährten der Klägerin
gegenüber der Presse, die Beklagte zu 1) habe �nichts zu befürchten�, führt zu
keiner anderen Einordnung. Die Aussage wurde im Zusammenhang mit der ho-
hen Klagesumme getro�en, und es wurde weiter angeführt, man habe es auf
die Beklagte zu 1) nicht abgesehen, niemand solle zerstört werden. Von daher
kann der Äuÿerung nicht entnommen werden, die Klage sei nur erhoben wer-
den, um die Zuständigkeit des Landgerichts München I zu begründen. Aufgrund
des Kontextes kann sie genauso gut dahingehend verstanden werden, wegen der
möglicherweise begrenzten Mittel der Beklagten zu 1) als bloÿem nationalen
Verband sollten die Zahlungsansprüche der Klägerin gegen ihn nicht in voller
Höhe vollstreckt werden.

II. Das Landgericht München I ist für die Klage nach �17 Abs. 1 ZPO örtlich94
zuständig, da die Beklagte zu 1) ihren Sitz in München hat. Die Zuständigkeit
der Kartellkammer ergibt sich aus ��87, 89 Abs. 1, 95 GWB i.V.m. �33 Abs. 1
Nr. 1 BayGZVJu, da sich die Klägerin kartellrechtlicher Ansprüche berühmt.

III. Die Zulässigkeit der Klage scheitert nicht an den von den Beklagten erhobe-95
nen Einreden der Schiedsgerichtsbarkeit nach ��1032 Abs. 1, 1025 Abs. 2 ZPO,
da die Schiedsvereinbarungen unwirksam sind. Die Kammer ist bei der Prü-
fung der Wirksamkeit der Schiedsvereinbarungen nicht an die Entscheidungen
der Schweizerischen Bundesgerichte gebunden. Die Schiedsvereinbarungen sind
aufgrund der fehlenden freien Willensbildung der Klägerin bei ihrer Unterzeich-
nung unwirksam, und halten darüber hinaus auch einer Inhaltskontrolle nicht
stand.

1. Die Beklagten haben sich auf die Einrede der Schiedsgerichtsbarkeit gemäÿ96
�1031 Abs. 1 ZPO vor Beginn der mündlichen Verhandlung berufen und auf die
mit der Klägerin geschlossenen Schiedsvereinbarungen verwiesen. Die Klägerin
hat eine Athletenvereinbarung der Beklagten zu 1) vom 15.11./12.12.2011 un-
terzeichnet, die in Zi�er 10 bei Streitigkeiten zwischen den Parteien den or-
dentlichen Rechtsweg ausschlieÿt und den Rechtsweg zum Disziplinarbeirat der
Beklagten zu 1) und zum Deutschen Sportschiedsgericht erö�net (Anlage B 8).
Die Klägerin hat am 2.1.2009 eine Wettkampfmeldung der Beklagten zu 2) un-
terzeichnet, in deren Zi�er I unter Verweis auf die Satzung der Beklagten zu
2) eine Schiedsabrede zugunsten der Disziplinarkommission der Beklagten zu 2)
und des CAS unter Ausschluss der ordentlichen Gerichtsbarkeit getro�en wird
(Anlagen K 3, B 5).

Da der lokale Verein der Klägerin E. in seinen Regelwerken nicht auf die Regelun-97
gen der Beklagten zu 1) verweist, ist mangels vereinsrechtlicher Bindung keine
statuarische Schiedsvereinbarung zustande gekommen.
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2. Für die Beurteilung der Wirksamkeit der Schiedsvereinbarung mit der Beklagten98
zu 2) ist die Kammer nicht an die Entscheidungen des Schweizerischen Bun-
desgerichtes vom 10.2.2010, 4A_612/2009, und vom 28.9.2010, 4A_144/2010,
gebunden.

Entgegen der Au�assung der Beklagten hat das angerufene Gericht diese Entschei-99
dungen nicht nach Art. 1 des Abkommens zwischen dem Deutschen Reich und
der Schweizer Eidgenossenschaft über gegenseitige Anerkennung und Vollstreck-
ung von gerichtlichen Entscheidungen und Schiedssprüchen vom 2.11.1929 (RG-
Bl. II 1930 1066) anzuerkennen. Bei beiden Verfahren des Schweizerischen Bun-
desgerichts handelt es sich um auÿerordentliche Rechtsmittel, in denen die Beschw-
erde und die Revision der Klägerin gegen den Schiedsspruch des CAS vom
25.11.2009 abgewiesen wurden. Auf diese Verfahren und auf Schiedssprüche
�ndet das genannte Abkommen von 1929 keine Anwendung. Art. 9 Abs. 1
des Abkommens sieht für Schiedssprüche die Anwendung des Genfer Abkom-
mens zur Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 26.9.1927 vor, welches
durch Art. VII des Übereinkommens vom 10.6.1958 über die Anerkennung und
Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche (BGBl. 1961 II S. 121; im Folgen-
den: UNÜ) auÿer Kraft trat, weshalb nunmehr das UNÜ gilt (Schwab/Walter,
Schiedsgerichtsbarkeit, 7. Au�. 2005, Kap. 42 Rn. 28, Kap. 59 Rn. 1; Schütze/Tscherning/Wais,
Handbuch des Schiedsverfahrens, 2. Au�. 1990, Rn. 624). Das UNÜ und entsprechend
das deutsche Zivilverfahrensrecht in �1061 ZPO sehen die Anerkennung aus-
ländischer Schiedssprüche nur bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen vor.
Die Prüfung dieser Voraussetzungen würde untergraben, fänden ausländische
Urteile, die als auÿerordentliche Rechtsmittel über einen Schiedsspruch be�nden,
ohne weitere Prüfung Anerkennung. Dementsprechend wird zwischenzeitlich völ-
lig einhellig die Anerkennung von Exequatururteilen abgelehnt, die den Schiedsspruch
bestätigen oder diesen für vollstreckbar erklären (BGH, 2.7.2009, IX ZR 152/06;
Geimer, IZPR, 5. Au�. 2005, Rn. 3899; Wieczorek/Schütze, ZPO, 4. Au�. 2014,
�1061 Rn. 11 f.). Die Beklagte zu 2) stützt ihre Au�assung auf ein Urteil des
LG München I, 20.12.2001, 7 O 2030/01, in dem das Gericht die Anwendbarkeit
des Abkommens von 1929 bejahte. Diese Argumentation ist aber bereits vom
OLG München, 10.10.2002, U (K) 1651/01, in derselben Sache nicht anerkannt
worden.

3. Die Schiedsvereinbarungen, die die Klägerin mit den Beklagten abgeschlossen100
hat, sind mangels einer freien Willensbildung der Klägerin bei der Unterzeich-
nung unwirksam.

a) Die Beurteilung der Wirksamkeit der Schiedsvereinbarungen richtet sich hin-101
sichtlich der Vereinbarung mit der Beklagten zu 1) nach deutschem, und hin-
sichtlich der Vereinbarung mit der Beklagten zu 2) nach schweizerischem Recht.

aa) Mangels ausländischer Anknüpfungspunkte �ndet auf die Vereinbarung zwis-102
chen der Klägerin und der Beklagten zu 1) deutsches Recht Anwendung.
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bb) Die Wirksamkeit der Vereinbarung zwischen der Klägerin und der Beklagten103
zu 2) ist nach schweizerischem Recht zu prüfen. Das Schiedsvereinbarungsstatut
wird nach dem Internationalen Privatrecht angeknüpft, wobei angesichts der
Einordnung der Schiedsvereinbarung als Prozessvertrag (BGH, 3.12.1986, IVb
ZR 80/85) das Internationale Verfahrensrecht das anzuwendende Recht bes-
timmt (MüKo/Münch, ZPO, 4. Au�. 2013, �1029 Rn. 29 �; Zöller/Geimer,
a.a.O., �1029 Rn. 17 a). Das UNÜ behandelt in seinem Art. II Abs. 3 die Einrede
der Schiedsgerichtsbarkeit vor einem staatlichen Gericht, sieht hierfür aber keine
Anknüpfungsregel vor. Daher wird auf Art. V Abs. 1 lit. a UNÜ zurückgegri�en,
der, mangels einer vorrangigen Rechtswahl, das Recht des Staates für anwendbar
erklärt, in dem der Schiedsspruch ergeht (Zöller/Geimer, a.a.O., �1029 Rn. 113;
Musielak/Voit, ZPO, 10. Au�. 2013, �1029 Rn. 28; MüKo/Münch, a.a.O., �1029
Rn. 32; a. A. Wieczorek/Schütze, ZPO, 4. Au�. 2014, �1029 Rn. 7, der nach
der Verordnung (EG) Nr. 593/2008 über das auf vertragliche Schuldverhält-
nisse anzuwendende Recht, im Folgenden: Rom I-VO, anknüpfen will, obwohl
diese in Art. 1 Abs. 2 lit. e Schiedsvereinbarungen von ihrem Anwendungsbere-
ich ausnimmt). Vorliegend könnte man eine Rechtswahl der Parteien zugunsten
des schweizerischen Rechts annehmen, da in der Wettkampfmeldung in den ein-
leitenden Sätzen für die Bestimmung der Volljährigkeit Bezug auf das schweiz-
erische Recht genommen wird, das die Angelegenheiten der Beklagten zu 2)
regelt (Anlagen K 3/ B 5). Jedenfalls ist das schweizerische Recht als Recht des
Schiedsortes auf die Schiedsvereinbarung anwendbar, da der CAS seinen Sitz in
der Schweiz hat.

b) Die Klägerin hatte bei der Unterzeichnung der Schiedsvereinbarungen nicht104
die Wahl, von der Unterzeichnung Abstand zu nehmen. Die Klägerin ist pro-
fessionelle Eisschnellläuferin. Die Beklagten haben auf nationaler bzw. interna-
tionaler Ebene eine Monopolstellung inne, da es aufgrund des Ein-Platz-Prinzips
nur einen nationalen und einen internationalen Spitzenfachverband für den Eiss-
chnelllauf gibt (vgl. OLG Frankfurt, 15.12.2011, 2-13 O 302/10; Grätz, Miss-
brauch der marktbeherrschenden Stellung durch Sportverbände, 2009, 21 �).
Um durch die Beklagte zu 1) gefördert und für internationale Wettkämpfe no-
miniert zu werden, musste die Klägerin die Schiedsvereinbarung mit der Beklagten
zu 1) unterzeichnen (Anlagen K 52, 53). Ohne Unterzeichnung der Schiedsvere-
inbarung der Beklagten zu 2) wäre es der Klägerin nicht möglich gewesen, an
dem Wettkampf am 7./8.2.2009 in Hamar teilzunehmen. Die Wettkampfteil-
nahme bei den Beklagten ist für die Klägerin angesichts deren Monopolstel-
lung die einzige Möglichkeit, ihren Beruf angemessen auszuüben und gegen an-
dere professionelle Konkurrenten anzutreten (vgl. BGE 133 III 235, E.4.3.2.2).
Bei Unterzeichnung der Schiedsvereinbarung der Beklagten zu 1) im Jahr 2011
erhielt die Klägerin keine Bezüge mehr von ihrem Arbeitgeber, weshalb die
Wettkampfteilnahme verbunden mit an diese geknüpfte Sponsoringverträge ihr
einzige Möglichkeit war, in Ausübung ihres Berufes Geld zu verdienen (ibd.). Die
Klägerin hatte somit faktisch keine andere Wahl, als die Vereinbarungen zu un-
terzeichnen. Die Klägerin und die Beklagten stehen sich angesichts der Monopol-
stellung der Beklagten und der hierarchischen Struktur des Wettkampfsportes
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nicht wie sonstige Vertragspartner auf Augenhöhe gegenüber, sondern es besteht
ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen der Klägerin als Sportlerin auf der
einen, und den Beklagten als Verbände auf der anderen Seite (BGE 129 III 445,
E. 3.3.3.; BGE 133 III 235, E.4.3.2.2; Oschütz, Sportschiedsgerichtsbarkeit, 2004,
S. 232; Niedermaier, Schieds- und Schiedsverfahrensvereinbarungen in struk-
turellen Ungleichgewichtslagen, 2013, S. 69 f). Entgegen der Au�assung der
Beklagten zu 1) ist eine Freiwilligkeit nicht aufgrund des fehlenden Vorbrin-
gens von Einwänden oder der Abänderung oder Streichung der Zuständigkeit
des Schiedsgerichtes anzunehmen. Eine fehlende Freiwilligkeit muss sich nicht
explizit manifestieren, sondern kann aus der gegebenen Zwangslage resultieren.

c) Aufgrund der fehlenden Freiwilligkeit der Klägerin bei der Unterzeichnung105
der Schiedsvereinbarungen sind diese unwirksam.

aa) Für die Schiedsvereinbarung mit der Beklagten zu 1) ergibt sich diese Rechts-106
folge aus �138 Abs. 1 BGB.

(1) Nach �138 Abs. 1 BGB ist ein Geschäft nichtig, wenn es gegen die guten107
Sitten verstöÿt, die durch die der Rechtsordnung immanenten rechtsethischen
Werte und Prinzipien und die herrschende Sozialmoral inhaltlich bestimmt wer-
den (Palandt/Ellenberger, BGB, 72. Au�. 2014, �138 Rn. 2 f. m.w.N). Hierbei ist
das im Grundgesetz verkörperte Wertesystem zu beachten (BVerfG, 15.1.1958,
1 BvR 400/51; BVerfG, 19.10.1993, 1 BvR 567/89), das in Art. 20 Abs. 3 GG
das Rechtsstaatsprinzip und in Art. 20 Abs. 1, 28 Abs. 1 GG das Sozialstaat-
prinzip beinhaltet. Letzteres gebietet es, bei typisierbaren Fallgestaltungen, die
eine strukturelle Unterlegenheit des einen Vertragsteils erkennen lassen und
ungewöhnlich belastende Folgen des Vertrages für den unterlegenen Vertragsteil
beinhalten, Korrekturen zu ermöglichen, die über �138 BGB zu einer richter-
lichen Kontrolle eines Vertrages führen (BVerfG, 19.10.1993, 1 BvR 567/89;
BVerfG, 7.2.1990, 1 BvR 26/84). Die in Art. 2 Abs. 1 GG garantierte Privatau-
tonomie der strukturell unterlegenen Partei kann in derartigen Fallgestaltun-
gen nur durch eine Beschränkung der Privatautonomie der überlegenen Partei
gewährleistet werden.

Wie bereits dargestellt bestand bei Unterzeichnung der Schiedsvereinbarung eine108
strukturelle Unterlegenheit der Klägerin, die angesichts der Monopolstellung
der Beklagten zu 1) keine Alternative zu der Unterzeichnung der Schiedsverein-
barung hatte, wenn sie ihren Sport und Beruf angemessen ausüben wollte. Durch
ihr starkes Übergewicht konnte die Beklagte zu 1) faktisch den Vertragsinhalt
einseitig bestimmen, was für die Klägerin eine Fremdbestimmung bewirkte (vgl.
BVerfG, 19.10.1993, 1 BvR 567/89). Die Schiedsvereinbarung zeitigt ungewöhn-
lich belastende Folgen für sie, da ihr die Vereinbarung den Zugang zu den or-
dentlichen Gerichten nimmt.

Aus dem in Art. 20 Abs. 3 GG niedergelegten Rechtsstaatsprinzip i.V.m. Art.109
2 Abs. 1 GG ergibt sich ein Anspruch des Einzelnen auf den Zugang zu den
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staatlichen Gerichten. Nach Art. 92 GG ist die rechtsprechende Gewalt den
gesetzlichen Richtern anvertraut. Es handelt sich um einen Anspruch des Einzel-
nen gegenüber dem Staat, der zudem einen Wert des Grundgesetzes wieder-
spiegelt, der im Rahmen der Auslegung der privatrechtlichen Vorschriften des
BGB zu beachten ist. Der Justizgewährungsanspruch sichert das staatliche Gewalt-
monopol, das dem Einzelnen grundsätzlich die Selbsthilfe zur Durchsetzung sein-
er Ansprüche untersagt (Müko/ Rauscher, a.a.O., Einleitung Rn. 16). Zudem
garantiert er dem Einzelnen, dass staatliche Eingri�e, wie sie durch die staatliche
Vollstreckung von Urteilen und auch von Schiedsgerichtssprüchen erfolgen kön-
nen, ihre Grundlage in einem rechtsstaatlichen Verfahren haben. Damit ist der
Justizgewährungsanspruch elementar für das Funktionieren eines demokratis-
chen Rechtsstaats. Ein Verzicht auf die staatliche Gerichtsbarkeit zugunsten
eines privaten Rechtsschutzes wie der Schiedsgerichtsbarkeit ist möglich. An-
gesichts des hiermit verbunden Verzichts auf den staatlichen Justizgewährungsanspruch
ist ein solcher Verzicht aber nur wirksam, wenn er auf privatautonomer Basis
erfolgt und dem Staat eine Missbrauchskontrolle vorbehalten bleibt (Hillgru-
ber, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, 69. Au�. 2013, Art. 92 Rn. 88). Da der
Verband bei Unterzeichnung der Schiedsvereinbarung ein starkes Übergewicht
hatte, stellt der in der Schiedsvereinbarung enthaltene Verzicht auf Zugang zu
den staatlichen Gerichten keine Selbstbestimmung durch den Sportler dar. Eine
Schiedsvereinbarung mit dem strukturell unterlegenen Sportler kann daher nur
wirksam sein, wenn ihm ein echtes Wahlrecht dahingehend zusteht, ob über ihn
betre�ende Streitigkeiten ein ordentliches Gericht oder die Sportschiedsgerichts-
barkeit be�nden soll. Die Kammer verkennt nicht, dass der Sportbetrieb insge-
samt von einer einheitlichen Sportschiedsgerichtsbarkeit pro�tieren mag. Als
Vorzüge der Sportschiedsgerichtsbarkeit führt die Beklagte zu 2) deren Interna-
tionalität, die durch sie gewährte Einheitlichkeit der Anwendung der Regelwerke
sowie die von ihr zu bewältigenden Erfordernisse angesichts der Schnelllebigkeit
des Sports an. Diese Erwägungen können jedoch mangels gesetzlicher Grundlage
nicht als Rechtfertigung für die Verletzung des Justizgewährungsanspruchs des
konkret betro�enen Sportlers herangezogen werden und dem strukturell unter-
legenen Sportler eine Privatisierung seiner Rechtsschutzmöglichkeiten aufzuzwin-
gen (Maihold, SpuRt 2013, 95, 96; Monheim, Sportlerrechte und Sportgerichte
im Lichte des Rechtsstaatsprinzips, 2006, S. 166). Damit wird dem Sportler
nicht die subjektive Schiedsfähigkeit abgesprochen, denn auch ein Sportler kann
selbstverständlich über seinen staatlichen Justizgewährungsanspruch verfügen.
Es wird lediglich die Freiwilligkeit gefordert, die Bedingung eines Verzichts auf
den Justizgewährungsanspruch und somit einer Schiedsvereinbarung ist (vgl.
Zöller/Geimer, a.a.O, �1029 Rn. 51, der die freiwillige Unterwerfung als Funda-
mentalsatz der privaten Schiedsgerichtsbarkeit bezeichnet).

Die von der Beklagten zu 2) zu diesem Punkt vorgebrachte Argumentation110
überzeugt nicht. Die Beklagte zu 2) trägt vor, nach der Aufhebung des bis
31.12.1997 geltenden �1025 Abs. 2 ZPO a.F. bestünde das ursprünglich in dieser
Vorschrift normierte Erfordernis der Freiwilligkeit nicht mehr. Die Vorschrift sah
die Unwirksamkeit einer Schiedsvereinbarung vor, wenn eine Partei ihre soziale
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oder wirtschaftliche Überlegenheit dazu ausgenutzt hat, den anderen Teil zum
Abschluss oder zur Annahme von Bestimmungen zu nötigen, die ihr im Ver-
fahren, insbesondere hinsichtlich der Ernennung oder Ablehnung der Schied-
srichter, ein Übergewicht über den anderen Teil einräumen. Zur Unterstützung
ihrer Au�assung beruft sich die Beklagte zu 2) auf die Gesetzesbegründung
des Bundesrats bei Aufhebung des �1025 ZPO a.F., in der formuliert wird,
�dass die in �1025 Abs. 2 ZPO a.F. vorgesehene Nichtigkeit für den Fall, dass
eine Partei kraft wirtschaftlicher Überlegenheit die andere zum Abschluss ein-
er Schiedsvereinbarung nötigt, zu weit gehe� (Begr. RegE. SchiedsVfG, BR-
Drucks. 211/96, 109 f). Dem Argument der Beklagten zu 2) kann angesichts
der dargestellten durch das Grundgesetz vorgegebenen Werte nicht gefolgt wer-
den. Die Freiwilligkeit ist Bedingung einer jeden Schiedsvereinbarung (BVerfG,
11.5.1994, 1 BvR 744/94) und Kennzeichen der Schiedsgerichtsbarkeit (Nie-
dermaier, a.a.O., S. 10 f). In seiner Körbuch-Entscheidung zur Gültigkeit einer
satzungsmäÿigen Schiedsabrede führt der BGH unter Bezugnahme auf das Recht
auf Zugang zu den staatlichen Gerichten, das Recht auf den gesetzlichen Richter
und die in Art. 2 Abs. 1 GG verankerte Handlungsfreiheit und Privatautonomie
denn auch aus: �Dieses Grundrecht [Art. 2 Abs. 1 GG] verlangt jedoch, dass
die Unterwerfung unter die Schiedsgerichtsklausel und der damit verbundene
Verzicht auf die Entscheidung eines staatlichen Rechtsprechungsorgans grund-
sätzlich auf dem freien Willen des Betro�enen beruhen� (BGH, 3.4.2000, II ZR
373/98; zur dogmatischen Kritik an der Entscheidung aufgrund der Verknüp-
fung der Freiwilligkeit mit dem Schriftformerfordernis vgl. Monheim, a.a.O., 162;
verfassungsrechtliche Bedenken hinsichtlich der neuen Fassung des Schiedsver-
fahrensrechts äuÿern Heinrich, Formale Freiheit und materiale Gerechtigkeit,
2000, S. 146 und Musielak/Voit, a.a.O., �130 Rn. 1; zur grundsätzlichen An-
wendbarkeit des �138 BGB nach der Aufhebung von �1025 Abs. 2 ZPO a.F.
Schwab/Walter, a.a.O, Kap. 4 Rn. 15).

Teilweise wird argumentiert, durch die Vereinbarung des Schiedsgerichts werde111
der gesetzliche Richter nicht entzogen, sondern angesichts der Prämisse der Gle-
ichwertigkeit von Schiedsgerichtsbarkeit und ordentlicher Gerichtsbarkeit werde
der gesetzliche Richter lediglich temporär ersetzt (Oschütz, a.a.O., S. 240). Die
Gleichwertigkeit werde durch die Kontrolle der zwingend einzuhaltenden Grund-
sätze des Verfahrens, der Gleichbehandlung der Parteien bei der Besetzung des
Schiedsgerichts und der Durchführung des Verfahrens und der Wahrung der un-
abdingbaren Grundrechtsstandards garantiert, weshalb die Durchführung eines
schiedsrichterlichen Verfahrens keine Benachteiligung einer Partei darstellen könne
(Oschütz, a.a.O., S. 233, 240). Der grundrechtlich garantierte Justizgewährungsanspruch
beinhaltet aber keine Einschränkung dahingehend, dass der Weg zu dem geset-
zlichen Richter erst in der Rechtsmittelinstanz erö�net und eine temporäre
Ersetzung durch ein Schiedsgericht möglich ist. Zumal die Überprüfung eines
Schiedsspruches in der Rechtsmittelinstanz sachlich begrenzt ist. Zudem über-
sieht die Argumentation die genannte Funktion des Justizgewährungsanspruchs
in einem demokratischen Rechtsstaat, die dem Recht neben der subjektiven
Komponente zukommt. Gerade weil Schiedsverfahren grundsätzlich als gleichw-
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ertiger Rechtsschutz anzuerkennen sind (Begr. RegE. SchiedsVfG, BT-Drucks.
13/5272, S. 34), und weil Schiedssprüche vollstreckbar sind, ist ein freiwilliger
Verzicht auf die staatliche Gerichtsbarkeit unabdingbar. In der Sportschieds-
gerichtsbarkeit besteht zudem die Besonderheit, dass die Verbände die durch
ein Schiedsgericht verhängten Dopingsperren selber vollstrecken können, indem
sie die Wettkampfteilnahme verweigern, weshalb eine staatliche Kontrolle nur
schwer möglich ist.

(2) Selbst wenn man, wie in der Literatur vertreten, nicht eine Abschlusskon-112
trolle der Schiedsvereinbarung, sondern lediglich eine Inhaltskontrolle nach ��138,
242 BGB vornehmen möchte (Adolphsen, Internationale Dopingstrafen, 2003, S.
561 �; Oschütz, a.a.O., S. 233 �), ist die Schiedsvereinbarung mit der Beklagten
zu 1) als unwirksam anzusehen. Der �zwangsweise� Einsatz von Schiedsgericht-
en soll im Rahmen einer Interessenabwägung gerechtfertigt sein, solange diese
unabhängig und unparteilich in einem fairen Verfahren entscheiden würden
(Buck-Heeb/Dickmann, Selbstregulierung im Privatrecht, 2010, S. 82 f); wobei
auch bei einer Inhaltskontrolle die Ausübung unzulässigen Drucks durch eine
Seite zur Ungültigkeit der Schiedsvereinbarung führe, wenn dieser kausal für
den Abschluss der Schiedsvereinbarung gewesen sei (Oschütz, a.a.O., S. 235).
Wie bereits dargestellt, unterzeichnete die Klägerin die Schiedsvereinbarung
der Beklagten zu 1), um gefördert und für Wettkämpfe nominiert zu werden.
Aufgrund der Monopolstellung der Beklagten zu 1) stellt dies eine unzuläs-
sige Druckausübung dar. Die Schiedsvereinbarung der Beklagten zu 1) ver-
weist auf eine vorformulierte und institutionalisierte Schiedsgerichtsbarkeit und
bestimmt damit sogleich die Verfahrensordnung. Diese verzichtet im Gegen-
satz zur ordentlichen Gerichtsbarkeit beispielsweise in Art. 24:5 der DIS-Sport-
Schiedsgerichtsordnung grundsätzlich auf eine vom Rechtsstaatsprinzip geforderte
ö�entliche Verhandlung (BVerfG, 24.1.2001, 1 BvR 2623/95, 1 BvR 622/99)
und kennt keine Prozesskostenhilfe. Für eine Änderung der Regeln des vorgese-
henen institutionalisierten Schiedsverfahrens ist eine Einigung beider Parteien
erforderlich. Das nichtö�entliche Verfahren kann ebenso wie andere Merkmale
der Schiedsgerichtsbarkeit, wie die der schnellen Entscheidungen, der beson-
deren Sachkunde der Schiedsrichter und der Einheitlichkeit der Anwendung
der geltenden Regelwerke, von Vorteil sein. Es kann dem betro�enen Sportler
aber ebenso zum Nachteil gereichen, wenn er ein ö�entliches Verfahren an-
gesichts der damit verbundenen demokratischen Kontrolle bevorzugt oder auf
Prozesskostenhilfe angewiesen ist. Auch die abweichend von den gesetzlichen
Vorschriften geregelte Kostentragung des Schiedsverfahrens kann dem Einzelnen
zum Nachteil gereichen (Niedermaier, a.a.O., S. 124; Steiner, SchiedsVZ 2013,
15, 18). Die von den gesetzlichen Regelungen abweichenden Bestimmungen des
institutionalisierten Schiedsverfahrens der Sport-Schiedsgerichtsbarkeit stellen
eine potentiell nachteilige Abweichung von dem staatlichen Justizgewährun-
ganspruch dar. Es besteht keine aus einer gesetzlichen Grundlage resultierende
Wertungsvorgabe dafür, das aus dem Rechtstaatsprinzip folgende Recht auf ein
ö�entliches Verfahren einzuschränken und dem Einzelnen Kosten aufzubürden,
die er im Verfahren vor den staatlichen Gerichten möglicherweise nicht zu tragen
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hätte. Aufgrund der strukturellen Unterlegenheit des Athleten und der dadurch
fehlenden Freiwilligkeit auf den Verzicht seiner Verfahrensrechte ist das verein-
barte Schiedsverfahren, das für ihn nachteilig sein kann, unangemessen.

bb) Die Schiedsvereinbarung der Beklagten zu 2) ist gemäÿ Art. 27 Abs. 2 des113
Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (im Folgenden: ZGB) unwirksam. Die Vorschrift
beinhaltet den Schutz vor übermäÿiger Bindung und lautet: �Niemand kann
sich seiner Freiheit entäuÿern oder sich in ihrem Gebrauch in einem das Recht
oder die Sittlichkeit verletzenden Grade beschränken.� Wegen eines Verstoÿes
gegen Art. 27 Abs. 2 ZGB sind insbesondere Verträge unverbindlich, die eine
bevormundende Einschränkung der Selbstbestimmung in Lebensbereichen zum
Gegenstand haben, in denen die jeweilige Selbstbestimmung der Person ein
geschütztes Persönlichkeitsgut ist (Brückner, Das Personenrecht des ZGB, 2000,
Rn. 776). Der Rechtsschutz durch staatliche Gerichte stellt ein derartig geschütztes
Persönlichkeitsgut dar, weshalb eine Schiedsvereinbarung gegen Art. 27 Abs. 2
ZGB verstoÿen kann (BGE 77 I 194, 201).

Die Beklagte zu 2) lässt über ihren Gutachter zum schweizerischen Recht aus-114
führen, nach herrschender schweizerischen Lehre und Rechtsprechung seien Schiedsvere-
inbarungen, die wie bei Athleten durch einen ökonomischen Zwang zustande kä-
men, wirksam (Anlage B2 21, 18 �). Die Beklagte zu 2) greift jedoch zu kurz mit
der Annahme, es bestünde für den Athleten lediglich ein ökonomischer Zwang
zum Abschluss der Schiedsvereinbarung. Wie auch vom Schweizerischen Bundes-
gericht anerkannt, besteht für den Athleten nicht nur ein ökonomischer Zwang,
die Schiedsvereinbarung zu unterzeichnen. Für Berufssportler geht es bei der
Unterzeichnung von Athletenvereinbarungen, die den Zugang zu Wettkämpfen
ermöglichen, nicht nur um �nanzielle Aspekte, sondern auch um die Ausübung
ihrer beru�ichen Tätigkeit an sich, um die Teilnahme an Wettkämpfen und um
den Wettkampf mit adäquater Konkurrenz (BGE 133 III 235, E. 4.3.3.3).

Das Schweizerische Bundesgericht hat in der Vergangenheit Schiedsvereinbarun-115
gen zwischen einem Athleten und einem Verband für wirksam erachtet und
lediglich einen im Vorfeld erklärten Rechtsmittelverzicht in Bezug auf Schiedssprüche
für unwirksam gehalten, da der Athlet angesichts des strukturellen Ungleichgewichts
nicht freiwillig auf Rechtsmittel verzichtet habe (BGE 133 III 235, E. 4.3.3.3).
Das Gericht gesteht ein, somit bestünde zumindest theoretisch ein Widerspruch
in der unterschiedlichen Behandlung der Schiedsklausel und des Rechtsmit-
telverzichts. Dieser sei jedoch gerechtfertigt durch die rasche Erledigung von
Streitigkeiten durch genügend unabhängige, unparteiische und spezialisierte Schieds-
gerichte. Das �Wohlwollen�, mit dem man den freiwilligen Charakter der Schied-
sklausel überprüfe, fände seinen Ausgleich in der Beibehaltung der Rechtsmittel
(ibd., E. 4.3.2.3). Das Gericht nimmt damit eine Interessenabwägung vor, nach
der die Wirksamkeit einer unfreiwilligen Schiedsabrede im mutmaÿlichen Inter-
esse des Athleten liegt, nicht aber ein Rechtsmittelverzicht.

(1) Dieser Argumentation kann angesichts der Garantien der Art. 6 und 13 der116
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Europäischen Menschenrechtskonvention (im Folgenden: EMRK) nicht gefolgt
werden. Beide Artikel beinhalten auf europäischer Ebene den Justizgewährungsanspruch.
Die EMRK ist von der Schweizerischen Eidgenossenschaft am 28.11.1974 rati-
�ziert worden, gilt in der Schweiz unmittelbar (BGE 111 Ia 239, E. 6 m.w.N.)
und wird daher von den schweizerischen Gerichten regelmäÿig angewendet. Art.
6 Abs. 1 EMRK garantiert insbesondere den Zugang zu einem unabhängigen und
unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht, das in einem fairen Verfahren,
ö�entlich und innerhalb einer angemessenen Frist verhandelt. Art. 13 EMRK
regelt das Recht auf eine wirksame Beschwerde bei einer innerstaatlichen In-
stanz. Auch auf europäischer Ebene beinhaltet der Justizgewährungsanspruch
eine subjektive Komponente als Recht des Einzelnen, ihm kommt darüber hin-
aus aber auch Bedeutung als Garant einer rechtsstaatlichen demokratischen
Ordnung zu, in der das Gewaltmonopol dem Staat vorbehalten ist (Europäisch-
er Gerichtshof für Menschenrechte, Kesyan/Russische Föderation, 19.10.2006,
36496/02, Zi�. 65). Im Verfahren Suda / Tschechische Republik hat der Eu-
ropäische Gerichtshof für Menschenrechte denn auch entschieden, das Recht auf
den Zugang zu den Gerichten habe eine zu groÿe Bedeutung in einer demokratis-
chen Gesellschaft, als dass man das Vorrecht darauf ohne Zustimmung verlieren
könne (28.10.2010, 1643/06, Zi�. 48). Mit der Unterzeichnung einer Schiedsvere-
inbarung wird auf den Zugang zu den staatlichen Gerichten verzichtet. Der
Europäische Gerichtshof stellte daher fest, eine Schiedsvereinbarung müsse frei-
willig, erlaubt und eindeutig sein (ibd.). Ein unfreiwilliger Verzicht auf dieses
Recht ist auch im schweizerischen Recht gesetzlich nicht vorgesehen. Es ist nicht
ersichtlich, auf welcher Grundlage eine unfreiwillige Schiedsvereinbarung an-
erkannt werden sollte. Gründe, die dem Sportbetrieb als Ganzem, aber nicht
dem Sportler persönlich zum Vorteil gereichen, können keine Rechtfertigung
für einen unfreiwilligen Verzicht auf den Zugang zu den ordentlichen Gericht-
en sein. Der Athlet kann auch nicht auf eine staatliche Rechtsmittelinstanz
vertröstet werden, da nicht ersichtlich ist, warum er unfreiwillig auf einen In-
stanzenzug verzichten muss, zumal die Rechtsmittel gegen einen internationalen
Schiedsspruch nach Art. 190 Abs. 2 des schweizerischen Bundesgesetzes über das
Internationale Privatrecht vom 18.12.1987 (im Folgenden: IPRG) und die Revi-
sion einen beschränkten Prüfungsumfang haben.

(2) Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte setzt auch inhaltlich Maÿstäbe117
an ein Schiedsverfahren. Sei die Schiedsvereinbarung nicht freiwillig abgeschlossen
worden, weil sie gesetzlich oder durch einen Dritten vorgegeben ist, dann sei ein
derartiges Schiedsverfahren nur möglich, wenn es entsprechend den Garantien
in Art. 6 EMRK ausgestaltet sei (ibd., Zi�. 53). Damit spricht der Europäis-
che Gerichtshof für Menschenrechte einer unwirksamen, weil unfreiwilligen, ver-
traglichen Schiedsvereinbarung keine Wirksamkeit zu. Er stellt die Anforderun-
gen fest, die nach Art. 6 EMRK an ein Schiedsverfahren zu stellen sind, welches
einer vertraglichen Grundlage mit einer der Schiedsparteien entbehrt, weil es et-
wa durch Gesetz oder Gesellschaftsvertrag einer der Schiedsparteien vorgegeben
ist. Wollte man im schweizerischen Recht daher statt, wie angebracht, einer Ab-
schlusskontrolle lediglich eine Inhaltskontrolle durchführen, käme man auch in

27



diesem Fall zur Unangemessenheit und damit Unwirksamkeit der Schiedsverein-
barung zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 2), in der die Zuständigkeit
des CAS und somit ein institutionalisiertes Schiedsverfahren bestimmt wurde.
Angesichts der unfreiwilligen Unterzeichnung durch die Klägerin wird die Aus-
gestaltung des Verfahrens den Anforderungen des Art. 6 EMRK und insbeson-
dere der geforderten Unabhängigkeit des Spruchkörpers nicht gerecht:

Schiedsrichter des CAS sind nach Art. R33 der Verfahrensordnung des CAS von118
einer geschlossenen Liste zu benennen, auf deren Zusammensetzung die Ath-
leten keinen verbindlichen Ein�uss haben. Lediglich bei 1/5 der sich auf der
Schiedsrichterliste be�ndlichen Schiedsrichter müssen die Interessen der Ath-
leten berücksichtigt werden, siehe Art. S14 Statutes of the Bodies Working for
the Settlement of Sports-related Disputes; ein Vorschlagsrecht haben die Ath-
leten nicht. Dadurch wird ein Übergewicht der Verbände institutionalisiert, das
im Widerspruch zu der Unabhängigkeit der Schiedsrichter steht (vgl. Adolph-
sen, a.a.O., S. 494, der dadurch zumindest die Glaubwürdigkeit des eigenen
Anspruchs in Frage gestellt sieht, ein vollständig unabhängiges oberstes Sportschieds-
gericht zu sein; zum Übergewicht einer Partei siehe Zöller/Geimer, 1034 Rn. 11
m.w.N.).

Auch die Ernennung des Vorsitzenden durch den Generalsekretär auf der Grund-119
lage eines intransparenten Verfahrens nach Art. R40.2 Abs. 3 und Art. 54 Abs.
3 der Verfahrensordnung des CAS ist bedenklich. Es ist für die Parteien nicht
nachvollziehbar, welcher Kandidat aus welchen Gründen benannt wird.

Die P�icht zur Vorlage des Entwurfs des Schiedsentscheids beim Generalsekretär120
ist der Unabhängigkeit des Schiedsgerichts ebenso wenig dienlich. Soweit die
Beklagte zu 2) darauf verweist, eine derartige Vorlagep�icht sei üblich und
auch in der Schiedsordnung des ICC vorgesehen, ist dem zu entgegnen, dass
die Regelung als solche nicht problematisch ist, wenn die Schiedsparteien ihr
freiwillig zugestimmt haben. Liegt aber wie vorliegend eine Zwangslage vor, die
zur Unterzeichnung geführt hat, widerspricht eine derartige Vorlagep�icht der
nach Art. 6 EMRK zu garantierenden Unabhängigkeit des Spruchkörpers.

Das Schweizerische Bundesgericht hat Schiedsvereinbarungen zugunsten des CAS121
geprüft und das Schiedsverfahren vor dem CAS als wirksam erachtet (BGE 129
III 445, E. 3.2, 3.3). Es mag sein, dass den Besonderheiten des Schiedsverfahrens
bei der Prüfung der Frage Rechnung getragen werden muss, ob ein Schieds-
gericht genügend Gewähr für die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit bietet
(ibd.). Soweit die Parteien aus freiem Willen die Zuständigkeit des CAS verein-
baren, kann ein weniger strenger Prüfungsmaÿstab anzulegen sein, denn es ist
Aus�uss der Privatautonomie der Parteien, das Verfahren unter Verzicht auf
bestimmte rechtsstaatliche Vorgaben zu gestalten. Fehlt aber, wie vorliegend,
ein derartiger freier Wille, kann der �wohlwollende� Prüfungsmaÿstab (BGE 133
III 235, E. 4.3.2.3), den das Schweizerische Bundesgericht anlegt, keine Anwen-
dung �nden.
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4. Der Klägerin ist es nicht verwehrt, sich auf die Unwirksamkeit der Schiedsvere-122
inbarungen zu berufen.

Die Beklagte zu 2) führt an, die Klägerin könne sich nach dem Grundsatz123
von Treu und Glauben nicht auf die Unwirksamkeit der Schiedsvereinbarung
berufen, da sie aufgrund der Schiedsvereinbarung bereits den CAS angerufen
habe. Die Rechtsordnung lässt ein widersprüchliches Verhalten grundsätzlich
zu und erachtet eine Rechtsausübung erst dann als missbräuchlich, wenn das
Verhalten des Berechtigten einen Vertrauenstatbestand gescha�en hat oder aus
anderen Gründen treuwidrig erscheint, etwa weil der Berechtigte aus seinem
Verhalten besondere Vorteile gezogen hat (Palandt/Grüneberg, a.a.O., �242
Rn. 55 �). Die Klägerin hat die Unwirksamkeit der Schiedsvereinbarung wed-
er in dem Berufungsverfahren vor dem Schiedsgericht noch vor dem Schweiz-
erischen Bundesgericht geltend gemacht. Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin
vorliegend nunmehr die Feststellung der Rechtswidrigkeit der gegen sie ver-
hängten Dopingsperre sowie die Zahlung von Schadenersatz und Schmerzens-
geld. Diese Zahlungsklagen sind nicht vor dem Schiedsgericht verhandelt wor-
den. Daher hat die Klägerin insoweit nicht widersprüchlich gehandelt und keinen
Vertrauenstatbestand gescha�en. Demgegenüber wurde die Rechtmäÿigkeit der
Sperre bereits vor dem Schiedsgericht verhandelt. Es ist aber nicht ersichtlich,
inwiefern durch das Verhalten der Klägerin ein Vertrauenstatbestand geschaf-
fen worden sein sollte oder es andere besondere Umstände gebieten würden, eine
Berufung auf die Unwirksamkeit der Schiedsvereinbarung zu verhindern. Soweit
das Schiedsgericht eine Entscheidung über einen Streitgegenstand getro�en hat,
über den auch das angerufene Gericht zu entscheiden hat, stellt sich die Frage
der Rechtskrafterstreckung.

Die Klägerin hat durch die Anrufung des Schiedsgerichts auch nicht konkludent124
eine neue Schiedsvereinbarung mit der Beklagten zu 2) geschlossen. Ihr fehlte
insoweit das rechtsgeschäftliche Erklärungsbewusstsein (Reichold, in: Thomas-
Putzo, a.a.O., �1032 Rn. 14).

IV. Der mit der Klage unter Zi�er 1 geltend gemachte Feststellungsanspruch125
ist aufgrund der entgegenstehenden Rechtskraft des Schiedsspruchs des CAS
vom 25.11.2009 unzulässig. Die weiteren von der Klägerin geltend gemachten
Ansprüche sind zulässig, da sie einen anderen Streitgegenstand betre�en.

Nach ��1025 Abs. 4, 1061 Abs. 1 S. 1 ZPO i.V.m. den Vorschriften des UNÜ sind126
ausländische Schiedssprüche anzuerkennen, wenn die Voraussetzungen des �1061
ZPO und des UNÜ erfüllt sind. Die Anerkennung umfasst die Rechtskraft als
prozessuale Wirkung des Schiedsspruchs (Zöller/Geimer, a.a.O., �1061 Rn. 16;
MüKo/Münch, a.a.O., �1061 Rn. 3). Der Schiedsspruch des CAS vom 25.11.2009
erwächst gemäÿ seinem Verfahrensstatut in Rechtskraft.

1) Bei dem Schiedsspruch des CAS vom 25.11.2009 handelt es sich um einen aus-127

29



ländischen Schiedsspruch im Sinne des �1061 Abs. 1 S. 1 ZPO. Nach dem nach
�1025 ZPO geltenden Territorialitätsprinzip (Schwab/Walter, a.a.O., Kap. 30
Rn. 6) ist der Schiedsspruch des CAS als ausländischer Schiedsspruch einzuord-
nen, da der Sitz des Schiedsgerichts in der Schweiz lag.

Ein Schiedsspruch im Sinne des �1061 Abs. 1 S. 1 ZPO liegt vor, wenn die betre-128
�ende Entscheidung die Voraussetzungen für das Vorliegen eines Schiedsspruch-
es nach deutschem Recht gemäÿ ��1025 � ZPO erfüllt (Zöller/Geimer, a.a.O.,
�1061 Rn. 4, 5; MüKo/Münch, a.a.O., �1061 Rn. 9; Musielak/Voit, a.a.O., �1061
Rn. 3, der zudem alternativ den Prüfungsmaÿstab des UNÜ heranzieht). Ob
die nach deutschem Recht erforderlichen Voraussetzungen inhaltlich gegeben
sind, ist im Wege einer doppelten Quali�kation nach dem Recht des Sitzs-
taates des Schiedsgerichts zu beurteilen (MüKo/Münch, a.a.O., �1061 Rn. 9;
Zöller/Geimer, a.a.O., �1061 Rn. 5; a.A. Wieczorek/Schütze, a.a.O., �1061 Rn.
19). Da der CAS seinen Sitz in der Schweiz hat, ist das schweizerische Recht
das maÿgebliche Recht.

Ein Schiedsspruch gemäÿ ��1025 � ZPO ist gegeben, wenn eine verbindliche129
Entscheidung über den Streitgegenstand unter Ausschluss des Rechtswegs zu
den staatlichen Gerichten gefällt wurde (BGH, 8.10.1981, III ZR 42/80; MüKo/Münch,
a.a.O., Vor �1025 Rn. 3; Schwab/Walter, a.a.O., Kap. 30 Rn. 1, 11 �.) und der
Schiedsspruch gewisse formelle Kriterien erfüllt.

Das schweizerische Recht regelt die internationale Schiedsgerichtsbarkeit im130
zwölften Kapitel des IPRG. Ein internationales Schiedsverfahren liegt nach Art.
176 Abs. 1 IPRG vor, wenn, wie bei vorliegendem Schiedsspruch vom 25.11.2009,
das Schiedsgericht seinen Sitz in der Schweiz hatte, und eine der Parteien, hi-
er die Klägerin, bei Abschluss der Schiedsvereinbarung keinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hatte. Nach Art. 182 IPRG können die
Parteien eines internationalen Schiedsgerichts das schiedsgerichtliche Verfahren
selber oder durch Verweis auf eine schiedsgerichtliche Verfahrensordnung regeln
oder es einem Verfahrensrecht ihrer Wahl unterstellen. In der Schiedsverein-
barung zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 2) wurde für das Schiedsver-
fahren auf die Satzung der Beklagten zu 2) verwiesen. Art. 25 Abs. 5 der Satzung
der Beklagten zu 2), der das Berufungsverfahren behandelt, verweist auf die Ver-
fahrensordnung des CAS, die in ihren Art. R47 � das Verfahren vor dem CAS
in Berufungsverfahren regelt.

a) Die Verbindlichkeit eines Schiedsspruchs ist Voraussetzung für einen Schiedsspruch131
im Sinne des �1061 ZPO und ist zudem in Art. V Abs. 1 Nr. e) UNÜ for-
muliert. Ob ein Schiedsspruch keinem Rechtsmittel an ein weiteres Schieds-
gericht oder ein staatliches Gericht unterliegt, ist nach dem für das Schiedsver-
fahren maÿgeblichen Recht zu beurteilen (BGH, 18.01.1990, III ZR 269/88;
Müko/Münch, a.a.O., �1061 Rn. 9 f; Schwab/Walter, a.a.O., Kap. 30 Rn. 9). In
der Schiedsvereinbarung zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 2) wurde
für das Schiedsverfahren auf die Satzung der Beklagten zu 2) verwiesen. In Art.
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25 Abs. 6 der Satzung der Beklagten zu 2) ist geregelt, dass die Entscheidungen
des Schiedsgerichts endgültig und bindend sind. Art. 25 Abs. 5 der Satzung der
Beklagten zu 2) verweist auf die Verfahrensordnung des CAS, die in ihrem Art.
R59 Abs. 3 ebenfalls die Endgültigkeit und Bindung des Schiedsspruchs in Beru-
fungsverfahren für die Parteien vorsieht. Das subsidiär heranzuziehende schweiz-
erische Recht regelt die Rechtskraft eines internationalen Schiedsspruchs in Art.
190 S. 1 IPRG, der lautet: �Mit der Erö�nung ist der Entscheid endgültig.� Der
Schiedsspruch erwächst somit mit der Erö�nung, der Mitteilung an die Parteien,
in Rechtskraft (BGE 128 III 191, E. 4A; Nelle, Anspruch, Titel und Vollstreck-
ung im internationalen Rechtsverkehr, 2000, S. 84). Der Schiedsspruch des CAS
vom 25.11.2009 ist den Parteien zugegangen und somit verbindlich. Zwar kann
ein Schiedsspruch nach schweizerischem Recht mit der Revision (BGE 134 III
286, E. 2) und nach Art. 190 Abs. 2 IPRG mit der Anfechtungsklage angegrif-
fen werden. Dabei handelt es sich jedoch um auÿerordentliche Rechtsbehelfe,
die ebenso wie die deutsche Restitutionsklage der Verbindlichkeit nicht ent-
gegenstehen (BGE 134 III 286, E. 2; OLG Köln, 11.05.2010, 19 Sch 34/09;
Schwab/Walter, a.a.O., Kap. 30 Rn. 16). Zudem hat die Klägerin beide Rechts-
behelfe eingelegt und es wurde über sie entschieden. Nach den von den Parteien
gewählten Regeln für das Schiedsverfahren ist der Schiedsspruch vom 25.11.2009
endgültig und bindend, er erwächst somit in Rechtskraft. Der CAS hat über den
Streitgegenstand unter Ausschuss der staatlichen Gerichte entschieden.

Weitere inhaltliche Anforderungen sind für das Vorliegen eines Schiedsspruches132
im Sinne des �1061 Abs. 1 S. 1 ZPO nicht erforderlich. Eine Prüfung etwa der
Wirksamkeit der dem Schiedsspruch zugrunde liegenden Schiedsvereinbarung
�ndet an dieser Stelle nicht statt (vgl. für den Prüfungsmaÿstab anhand des
UNÜ Müko/Gottwald, a.a.O., Art. I UNÜ Rn. 4; Adolphsen, a.a.O., S. 503).
Das UNÜ sieht in seinem Art. V Abs. 1 vor, dass gewisse inhaltliche Mängel des
Schiedsspruchs nur auf Antrag des Gegners der Anerkennung des Schiedsspruchs
geprüft werden. Diese Einschränkung, die einen Aus�uss der Privatautonomie
der Parteien des Schiedsverfahrens darstellt, würde unterlaufen werden, wenn
diese möglichen Mängel bereits von Amts wegen als konstitutives Merkmal eines
Schiedsspruchs im Rahmen des �1061 Abs. 1 S. 1 ZPO geprüft würden. Die
Parteien sollen vielmehr selbst darüber entscheiden, ob sie einen möglicherweise
mangelhaften Schiedsspruch gegen sich gelten lassen.

b) Ein Schiedsspruch nach deutschem Recht hat zudem gewissen formellen Vo-133
raussetzungen zu genügen. Ein ausländischer Schiedsspruch im Sinne des �1061
Abs. 1 S. 1 ZPO hat diejenigen formellen Erfordernisse zu erfüllen, die nach
dem Recht des Sitzstaates an ihn gestellt werden (Müko/Münch, a.a.O., �1061
Rn. 9; Schwab/Walter, a.a.O., Kap. 30 Rn. 13; a.A. OLG Düsseldorf, 19.1.2005,
I-26 Sch 5/03 und OLG Rostock, 22.11.2001, 1 Sch 3/00, die die formellen Vo-
raussetzungen nach ��1054, 1055 ZPO prüfen). Nach Art. 189 IPRG hat der
Schiedsspruch in der Form zu ergehen, welche die Parteien vereinbart haben.
Vorliegend haben die Parteien eine Vereinbarung hinsichtlich der Form getrof-
fen, siehe Art. R59 Abs. 1 der Verfahrensregeln des CAS der Schiedsspruch.
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Der Schiedsspruch vom 25.11.2009 erfüllt diese vereinbarten Voraussetzungen,
er ist schriftlich abgefasst, begründet und unter Angabe des Datums von den
Schiedsrichtern auf S. 63 unterzeichnet worden (Anlagen K 34, B 11).

2) Die Anerkennungsvoraussetzungen für den Schiedsspruch vom 25.11.2009134
nach �1061 Abs. 1 S. 1 ZPO i.V.m. den Vorschriften des UNÜ liegen vor. Die
formellen Anerkennungsvoraussetzungen sind gegeben und es liegen weder An-
erkennungshindernisse nach Art. V Abs. 1 UNÜ vor, die auf Einrede des An-
erkennungsgegners hin, hier der Klägerin, zu beachten sind, noch ist ein von
Amts wegen zu beachtendes Anerkennungshindernis nach Art. V Abs. 2 UNÜ
gegeben (vgl. MüKo/Adolphsen, a.a.O., Art. V UNÜ Rn. 17).

a) In formeller Hinsicht setzt die Anerkennung eines ausländischen Schiedsspruchs135
gemäÿ Art. IV Abs. 1 lit. a UNÜ die Vorlage einer gehörig legalisierten (beglaubigten)
Urschrift des Schiedsspruches oder einer Abschrift, deren Übereinstimmung mit
einer solchen Urschrift ordnungsgemäÿ beglaubigt ist, durch diejenige Partei
voraus, welche die Anerkennung und Vollstreckung ersucht. Eine Urschrift des
Schiedsspruchs wurde von der Beklagten zu 1) als Anlage B 11 vorgelegt. Da der
Schiedsspruch in englischer Sprache ergangen ist, hat die Beklagte zu 1) gemäÿ
Art. IV Abs. 2 UNÜ die Abschrift einer beeidigten Übersetzung als Anlage
B 12 beigegeben. Die Beklagte zu 2) hat auf beide Dokumente Bezug genom-
men. Der in Art. IV Abs. 1 lit. b UNÜ vorgesehenen Vorlage der Urschrift oder
beglaubigten Abschrift der Schiedsvereinbarung bedarf es nicht, da �1064 Abs.
1, 3 ZPO dieses Erfordernis aufhebt. Nach Art. VII Abs. 1 UNÜ gilt insoweit
das günstigere nationale Recht (OLG München, 14.11.2011, 34 Schu 10/11).

b) Ein Anerkennungshindernis nach �1061 Abs. 1 S. 1 ZPO i.V.m. Art. V Abs.136
1 lit. a UNÜ ist nicht gegeben.

aa) Nach dieser Vorschrift kann die Anerkennung eines Schiedsspruchs insbeson-137
dere versagt werden, wenn die dem Schiedsspruch zugrunde liegende Schiedsvere-
inbarung ungültig ist. Obwohl die erkennende Kammer die Schiedsvereinbarung
zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 2), die in der Athletenvereinbarung
vom 2.1.2009 enthalten ist, aufgrund der fehlenden Freiwilligkeit der Klägerin
als unwirksam ansieht, liegt darin aufgrund der fehlenden Rüge der Unwirk-
samkeit im Schiedsverfahren kein Anerkennungshindernis.

Die Klägerin, die im schiedsgerichtlichen Verfahren anwaltlich vertreten war, hat138
trotz ihrer Kenntnis von der fehlenden Freiwilligkeit ihrer Unterzeichnung der
Schiedsvereinbarung selbst das Schiedsgericht angerufen und die am 29.9.2009
durch das Schiedsgericht erlassenen Verfahrensregeln unterzeichnet. Dies allein
ist nicht schädlich, denn zur Wahrung ihrer Rechte muss es der Klägerin ges-
tattet sein, alle ihr zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe auszunutzen. Zu-
dem vermag sie nicht vorab zu entscheiden, ob sich ihre Au�assung von der
Unwirksamkeit der Schiedsvereinbarung im gerichtlichen Verfahren durchset-
zen wird. Die Klägerin hat jedoch im Verfahren vor dem Schiedsgericht die
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fehlende Freiwilligkeit bei der Unterzeichnung der Schiedsklausel und damit die
Unwirksamkeit der Schiedsvereinbarung zu keinem Zeitpunkt geltend gemacht.
Wird das Fehlen einer wirksamen Schiedsvereinbarung im Ausgangsverfahren
aber nicht gerügt, tritt insoweit Präklusion ein (Zöller/Geimer, a.a.O., �1061
Rn. 22; selbst Schütze, der ursprünglich die Meinung vertrat, der Mangel der
Schiedsvereinbarung könne stets geltend gemacht werden, Schütze, Tschern-
ing/Wais, a.a.O., Rn. 642, sieht nunmehr das Bestreiten der Existenz einer
Schiedsvereinbarung von Anfang an als erforderlich an, Wieczorek/Schütze, ZPO,
4. Au�. 2014, �1061 Rn. 113). Die Präklusionswirkung ist im UNÜ nicht ex-
plizit normiert. Sie ergibt sich aus dem Verbot widersprüchlichen Verhaltens,
welches dem UNÜ immanent ist (MüKo/Adolphsen, a.a.O., Art. V Rn. 8 f.;
Schwab/Walter, a.a.O., Kap. 57 Rn. 2, 44 Rn. 10, vgl. auch BGH, 16.12.2010, III
ZB 100/09). Vereinzelt wird vertreten, die Präklusionswirkung greife nicht bei
einer materiellen Unwirksamkeit der Schiedsvereinbarung, sondern nur, wenn
diese aufgrund formeller Mängel unwirksam sei (OLG Schleswig, 30.03.2000,
16 SchH 5/99). Die wirksame Schiedsvereinbarung ist tatsächlich eine grundle-
gende Voraussetzung für das Schiedsverfahren, und sollte diese nicht wirksam
sein, muss grundsätzlich ein staatliches Gericht, welches ohne die Schiedsverein-
barung zuständig wäre, entscheiden können, ob eine Partei durch eine wirksame
Schiedsvereinbarung auf ihren Justizgewährungsanspruch wirksam verzichtet
hat (Wieczorek/Schütze, a.a.O., �1061 Rn. 113). Auf diesen Anspruch kann
jedoch nicht nur explizit durch eine Schiedsvereinbarung verzichtet werden, son-
dern auch implizit durch die rügelose Einlassung auf das Schiedsverfahren. Zur
Wahrung der Rechte und zum Ausschluss der Präklusion ist es ausreichend, die
fehlende Zuständigkeit des Schiedsgerichts zu rügen. Es ginge zu weit, von dem
Betro�enen zur Verhinderung der Präklusion zu verlangen, auch nicht zur Sache
zur verhandeln (a.A. OLG München, 10.10.2002, U (K) 1651/02). Kann der Be-
tro�ene zur Sache verhandeln und somit seine Rechte wahren, ist es ihm auch
zumutbar, die Unwirksamkeit der Schiedsklausel bereits im Ausgangsverfahren
geltend zu machen, jedenfalls wenn ihm der Grund für die Unwirksamkeit bereits
bekannt ist. Andernfalls wäre er zu Unrecht in der privilegierten Lage, den Aus-
gang des Schiedsverfahrens abwarten zu können, um nur dann dagegen vorzuge-
hen, wenn es für ihn einen ungünstigen Ausgang nimmt. Für eine derartige
Bevorzugung einer Partei bestehen kein Grund und kein Bedürfnis. Der Klägerin
war die fehlende Freiwilligkeit der Unterzeichnung der Schiedsvereinbarung zum
Zeitpunkt des schiedsgerichtlichen Verfahrens bekannt. Die strukturelle Unter-
legenheit der Klägerin, die bei Abschluss der Schiedsvereinbarung bestand und
einen Verzicht auf ihre verfassungsmäÿigen Rechte unwirksam machte, war bei
Durchführung des Schiedsverfahrens nicht mehr gegeben. Die Klägerin hat sich
im Verfahren vor dem CAS von Rechtsanwälten vertreten lassen, denen die
Umstände des Abschlusses der Schiedsvereinbarung sowie das Schiedsverfahren
vor dem CAS bekannt waren. Der Wettkampf in Hamar war vorbei. In dieser
Situation noch eine Fremdbestimmung anzunehmen, käme einer Bevormundung
gleich. Da die Klägerin die Unwirksamkeit der Schiedsvereinbarung im Verfahren
vor dem CAS nicht gerügt hat, kann sie sich nunmehr nicht auf diese Unwirk-
samkeit berufen.
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bb) Die Anerkennung ist nicht wegen fehlender subjektiver Schiedsfähigkeit nach139
�1061 Abs. 1 S. 1 ZPO i.V.m. Art. V Abs. 1 lit. a UNÜ zu versagen. Entge-
gen der Au�assung der Beklagten zu 2), die die Schiedsfähigkeit nach schweiz-
erischem Recht beurteilen will, richtet sich die subjektive Schiedsfähigkeit nach
Art. V Abs. 1 lit a UNÜ nach dem Personalstatut, welches nach dem Interna-
tionalen Privatrecht des Exequaturstaates bestimmt wird (MüKo/Adolphsen,
a.a.O., Art. V UNÜ Rn. 20; Schwab/Walter, a.a.O., Kap. 44 Rn. 18). Nach Art.
7 Abs. 1 S. 1 EGBGB richtet sich das Personalstatut für die deutsche Klägerin
nach deutschem Recht.

Die Klägerin bringt vor, wegen ihres Beamtenstatus sei der Dopingvorwurf140
nicht auf schiedsgerichtlichem Wege entscheidungsfähig gewesen. Ein etwaiger
Beamtenstatus der Klägerin steht ihrer subjektiven Schiedsfähigkeit jedoch nicht
entgegen. Beamte, die zugleich Spitzensportler sind, können sich im Verhältnis
zu Dritten der Schiedsgerichtsbarkeit unterwerfen. Insbesondere aus dem von der
Klägerin zitierten Erlass des Bundesministeriums des Inneren vom 18.7.2012 zur
Spitzensportförderung (Anlage K 55) lässt sich nichts Gegenteiliges entnehmen.

c) Es liegt kein Anerkennungshindernis nach �1061 Abs. 1 S. 1 ZPO i.V.m. Art.141
V Abs. 1 lit. b UNÜ wegen der Verletzung rechtlichen Gehörs vor. Wann eine
solche Verletzung vorliegt, ist durch eine autonome Auslegung unter Berück-
sichtigung des anwendbaren Verfahrensrechts zu ermitteln (Müko/Adolphsen,
a.a.O., Art. V Rn. 31).

Die Klägerin rügt, die Beklagte zu 2) habe ihr erst kurz vor Ablauf der Beru-142
fungsbegründungsfrist die vollständigen Resultate der Blutuntersuchungen von
Hamar übermittelt, weshalb eine Analyse der Werte innerhalb der Begründungs-
frist nicht möglich und ihr Sachvortrag daher zwangsläu�g unvollständig gewe-
sen sei. Nach Art. R32 Abs. 2 der Verfahrensordnung des CAS ist eine Ver-
längerung der in Art. R51 vorgesehenen Begründungsfrist möglich. Die Klägerin
trägt nicht vor, diese Möglichkeit der Verlängerung im schiedsgerichtlichen Ver-
fahren beantragt zu haben. Da die Klägerin diese ihr zustehende Verfahrens-
möglichkeit nicht ausgenutzt hat, kommt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs
wegen der kurzfristigen Übermittlung der Blutergebnisse nicht in Betracht.

Die Klägerin beruft sich auf eine Verletzung ihres rechtlichen Gehörs, da ihre143
Replik auf die umfangreiche Berufungserwiderung durch die Beklagte zu 2)
nebst einem Teil der von der Klägerin in diesem Zusammenhang eingereicht-
en neuen Gutachten vom CAS nicht zu den Akten genommen worden seien. In
Art. R56 der Verfahrensordnung des CAS ist nach Einreichung der Berufung und
der Berufungserwiderung grundsätzlich kein weiterer Schriftwechsel vorgesehen.
Dies stellt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar, da sich an den ersten
Schriftwechsel eine mündliche Verhandlung anschloss, in der die Parteien Ar-
gumente vorbringen konnten und somit die Gelegenheit zum rechtlichen Gehör
hatten. Zudem räumte der CAS der Klägerin die Möglichkeit ein, bis acht Tage
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vor der mündlichen Verhandlung neue Beweise mit zugehörigen Kommentaren
vorzulegen, die aus an ihr durchgeführten Untersuchungen hergeleitet wurden
(K 34, B 11, Zi�. 25). Der CAS entschied, einen von der Klägerin erst in ihrer
Replik benannten Zeugen nicht zu hören, da er die genannten Kriterien nicht
erfülle. Soweit die Klägerin die Nichtberücksichtigung dieses Zeugen rügt, han-
delt es sich insoweit um einen behaupteten Mangel der Beweiswürdigung, der
aber keine Verletzung des rechtlichen Gehörs darstellt (Schwab/Walter, a.a.O.,
Kap. 57 Rn. 11).

d) Ein Anerkennungshindernis nach �1061 Abs. 1 S. 1 ZPO i.V.m. Art. V Abs. 1144
lit. c UNÜ wegen des Überschreitens der Schiedsvereinbarung ist nicht gegeben.

Die Klägerin trägt unter Berufung auf das Urteil des BGH vom 8.2.2011, XI145
ZR 168/08, vor, der Schiedsspruch beträfe eine kartellrechtliche Streitigkeit,
die in der Schiedsabrede nicht erwähnt sei. Die genannte Entscheidung erging
hinsichtlich einer Schiedsklausel, nach deren Wortlaut nur �Ansprüche [...] im
Zusammenhang bzw. aus Anlass des Vertrages� von der Schiedsklausel erfasst
sein sollten. Diese Einschränkung in Bezug auf vertragliche Ansprüche bein-
haltet die Schiedsvereinbarung der Beklagten zu 2) nicht, sondern sie umfasst
�alle Ansprüche oder Streitigkeiten�, �Schadenersatz- und Zahlungsansprüche,
sowie andere Ansprüche, welche andernfalls Gegenstand eines Klageverfahrens
in einem Zivilgericht sein können�. Somit sind auch kartellrechtliche Streitigkeit-
en von der Schiedsvereinbarung umfasst.

e) Die Anerkennung des Schiedsspruchs ist nicht nach �1061 Abs. 1 S. 1 ZPO146
i.V.m. Art. V Abs. 1 lit. d UNÜ wegen eines Fehlers bei der Bildung des Schieds-
gerichts oder im Schiedsverfahren zu verweigern. Ein Fehler im Schiedsver-
fahren ist dann gegeben, wenn das Schiedsverfahren in seiner Durchführung
nicht den Regeln entsprochen hat, die die Parteien vereinbart haben, oder wenn
es gegen zwingende Normen des staatlichen Verfahrensstaats des Sitzstaats ver-
stöÿt (MüKo/Adolphsen, a.a.O., Art. V UNÜ Rn. 47, 49).

Die Klägerin rügt die geschlossene Schiedsrichterliste, die Ernennung des Vor-147
sitzenden des Schiedsgerichts durch den Generalsekretär, die erforderliche Vor-
lage des Entwurfs des Schiedsspruchs beim Generalsekretär, die für die Klägerin
fremde Verfahrenssprache, die Nichtö�entlichkeit, die Finanzierung des CAS
sowie das Fehlen von Prozesskostenhilfe und einem Wiederaufnahmeverfahren.
Sämtliche dieser gerügten Verfahrensumstände ergeben sich aus der Verfahren-
sordnung des CAS und aus den Statutes of the Bodies Working for the Settle-
ment of Sports-related Disputes und können daher keinen Fehler der von den
Parteien vereinbarten Regeln darstellen. Die geschlossene Schiedsrichterliste ist
in Art. R33 Abs. 2, die Ernennung des Vorsitzenden des Schiedsgerichts durch
den Generalsekretär in Art. R54 Abs. 3, die erforderliche Vorlage des Entwurfs
des Schiedsspruchs beim Generalsekretär in Art. R59 Abs. 2, die für die Klägerin
fremde Verfahrenssprache in Art. R29, die Nichtö�entlichkeit in R57 Abs. 2 der
Verfahrensordnung des CAS und die Finanzierung in Art. S6 Abs. 5 des Statutes
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of the Bodies Working for the Settlement of Sports-related Disputes geregelt.
Die Verfahrensordnung sieht keine Prozesskostenhilfe und kein Wiederaufnah-
meverfahren vor.

Die Klägerin hat die gerügten Verfahrensmängel im schiedsgerichtlichen Ver-148
fahren nicht geltend gemacht. Sie hat zwar einen Antrag auf Zulassung der Öf-
fentlichkeit gestellt, nach dessen negativer Verbescheidung dieses Ergebnis aber
nicht gerügt.

Die behaupteten Mängel waren ihr zum damaligen Zeitpunkt bereits bekannt,149
da sie sich aus der Verfahrensordnung des CAS und den Statuten ergaben. Die
Klägerin befand sich, wie bereits dargestellt, im Schiedsverfahren nicht mehr
in einer strukturell unterlegenen Lage, weshalb ein Verzicht auf die Rüge selb-
stbestimmt war. Ein Vorbringen im Verfahren vor den staatlichen Gerichten ist
daher aufgrund der Präklusion nicht mehr möglich (Zöller/Geimer, a.a.O. �1061
Rn. 37; Wilske/Markert in Vorwerk/Wolf, BeckOK ZPO, 11. Au�. 2014, �1061
Rn. 59). Soweit die Klägerin bemängelt, das Schiedsgericht habe den Verkün-
dungstermin mehrmals verlegt, ist sie auch mit diesem Einwand präkludiert, da
sie ihn im schiedsgerichtlichen Verfahren nicht geltend gemacht hat.

Ein Verstoÿ des Schiedsspruchs gegen zwingende Normen des schweizerischen150
Rechts ist nicht ersichtlich.

f) Dem Schiedsspruch ist die Anerkennung nicht wegen des von Amts wegen151
zu beachtenden Fehlens der objektiven Schiedsfähigkeit nach �1061 Abs. 1 S.
ZPO i.V.m. Art. V Abs. 2 lit. a UNÜ zu versagen. Die Schiedsfähigkeit ist
nach dem Recht des Anerkennungsstaats zu prüfen (MüKo/Adolphsen, a.a.O.,
Art. V UNÜ Rn. 67). Nach dem somit anzuwendenden deutschen Recht sind
gemäÿ �1030 Abs. 1 ZPO vermögensrechtliche Ansprüche sowie nichtvermö-
gensrechtliche Ansprüche, die vergleichsfähig sind, schiedsfähig. Nach Aufhe-
bung des �91 GWB a.F. sind auch kartellrechtliche Streitigkeiten grundsätzlich
schiedsfähig (Zöller/Geimer, a.a.O., �1030 Rn. 12; Schwab/Walter, a.a.O., Kap.
3 Rn. 22). Das Schiedsgericht konnte daher über eine Dopingsperre der Klägerin
be�nden.

g) Der Schiedsspruch verstöÿt nicht gegen den ordre public, weshalb kein An-152
erkennungshindernis nach �1061 Abs. 1 S. 2 ZPO i.V.m. Art. V Abs. 2 lit. b
UNÜ gegeben ist.

aa) Ein Verstoÿ gegen den verfahrensrechtlichen ordre public liegt nicht vor, da153
das schiedsgerichtliche Verfahren den Mindeststandart an Verfahrensgerechtigkeit
eingehalten hat. Die von der Klägerin geltend gemachten Verfahrensverstöÿe
wurden bereits unter Zi�. IV 2 c, d, e im Zusammenhang mit den Vorausset-
zungen des Art. V Abs. 1 lit. b, c, d UNÜ geprüft und stellen kein Anerkennung-
shindernis dar. Zwar bestehen, wie bereits dargestellt, Zweifel an der völligen
Unabhängigkeit des Schiedsgerichts, die sich bereits aus der institutionalisierten
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Verfahrensordnung des CAS ergeben. Die Klägerin hat sich im Schiedsverfahren
jedoch rügelos auf das Schiedsverfahren vor dem CAS eingelassen. Da sie im
Schiedsverfahren angesichts ihrer anwaltlichen Vertretung und der Beendigung
des Wettkampfs in Hamar nicht mehr strukturell unterlegen war und somit
selbstbestimmt handelte, hat sie wirksam auf eine völlige Unabhängigkeit des
Schiedsgerichts verzichtet. Ein weiterer Verfahrensmangel, der einen ordre public
Verstoÿ begründen könnte, liegt nicht vor. Insbesondere besteht kein Restitu-
tionsgrund nach �580 ZPO.

bb) Auch ein Verstoÿ gegen den materiellrechtlichen ordre public ist nicht gegeben.154
Nach dem UNÜ �ndet hinsichtlich ausländischer Schiedssprüche keine révi-
sion au fond statt, es erfolgt keine umfassende Überprüfung der Tatsachenfest-
stellung und Rechtsanwendung des Schiedsgerichts (Geimer, a.a.O., Rn. 3909;
MüKo/Adolphsen, a.a.O., Art. V UNÜ Rn. 5). Die Anerkennung kann da-
her nicht mit der Begründung verweigert werden, der Schiedsspruch sei in-
haltlich unrichtig. Nur in extremen Ausnahmefällen, wenn die Entscheidung
des Schiedsgerichts in einem o�ensichtlichen und so erheblichen Widerspruch
zu den als grundlegend anzuerkennenden Prinzipien der Rechts-, Wirtschafts-
und/oder Sozialordnung des Vollstreckungsstaats steht, dass sie nach den na-
tionalen Grundvorstellungen im Ergebnis untragbar erscheint, ist die Anerken-
nung wegen des bestehenden Widerspruchs zur ö�entlichen Ordnung zu ver-
weigern (BGH, 23.2.2006, III ZB 50/05; OLG Düsseldorf, 21.7.2004 � VI-Sch
(Kart) 1/02; EuGH, 11.5.2000, C-38/98 Zi�. 30 zum EuGVÜ).

(1) Das Schiedsgericht hat in seinem Schiedsspruch vom 25.11.2009 zutre�end155
angenommen, die Beklagte zu 2) trage die volle Beweislast für den Dopingvor-
wurf, der der Klägerin gemacht wurde. Es folgte nicht der irrigen Annahme
der Disziplinarkommission, die Beweislast läge bei der Klägerin, da der An-
schein des Dopingvorwurfs gegeben sei. Die Beweislastverteilung des Art. 3 der
Anti-Doping Regeln der Beklagten zu 2) wurde somit zutre�end angewendet.
Im Rahmen seiner Beweiswürdigung kam das Schiedsgericht dann auch zu dem
Schluss, als Ursache für die hohen Retikulozytenwerte der Klägerin käme neben
der Blutmanipulation eine mögliche Blutkrankheit in Betracht. Das Schieds-
gericht folgerte jedoch weiter, nach einer Untersuchung der Klägerin durch einen
von ihr gewählten Spezialisten für Hämatologie könne die Möglichkeit einer
Blutkrankheit jedoch mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Diese Schlussfol-
gerung ist erstaunlich. Das Schiedsgericht bezeichnet den Bericht des unter-
suchenden Spezialisten als Abschlussbericht (Anlage K 34, B 11, Zi�. 200),
obwohl der Spezialist in seinem Bericht von einem �Vorläu�gen Ergebnis� (An-
lage K 26, S. 3) spricht. Prof. O., der nach wie vor als Sachverständiger für die
Beklagte zu 2) agiert, führte im Schiedsverfahren aus, dass es nach den durchge-
führten Tests und Untersuchungen keine weiteren Untersuchungsmöglichkeiten
der Klägerin gäbe. Er wies aber ebenfalls darauf hin, dass die hypothetische
hereditäre Sphärozytose nur durch eine Untersuchung der Verwandten der Ath-
letin festgestellt werden könne (Anlage K 34, B 11, Zi�. 204). Dieser Möglichkeit
wurde nicht weiter nachgegangen. Auch wurden im Schiedsverfahren die damals
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geplanten neuen Richtlinien der Welt Anti-Doping Agentur (Anlage K 32) disku-
tiert, nach denen nicht nur ein Blutwert wie der Retikulozytenwert für den in-
direkten Dopingnachweis heranzuziehen ist, sondern nach Art. 3.3, 6.1 dieser
Richtlinien für eine aussagekräftige Blutanalyse, auf die ein Dopingnachweis
gestützt werden kann, zehn Blutwerte zu berücksichtigen sind. Diese Richtlin-
ien traten wenige Tage nach Verkündung des Schiedsspruchs in Kraft. Den-
noch wurden vom Schiedsgericht in seiner Beweiswürdigung lediglich die hohen
Retikulozytenwerte zur Untermauerung des Dopingvorwurfs herangezogen. An-
gesichts der immensen Konsequenzen einer Dopingsperre für einen Athleten, die
ein Berufsverbot bedeutet, eine enorme Rufschädigung darstellt und extreme �-
nanzielle Konsequenzen mit sich zieht, ist es erstaunlich, wie leicht das Schieds-
gericht in seiner Beweiswürdigung über die strengeren Maÿstäbe der Welt Anti-
Doping Agentur und die auch nach Durchführung der Beweisaufnahme noch
bestehende Möglichkeit der Alternativursache der hohen Retikulozytenwerte
hinweggeht. Tatsächlich verlangt Art. 3 der Anti-Doping Regeln der Beklagten
zu 2) jedoch keine Überzeugung des Schiedsgerichts jenseits vernünftiger Zweifel,
sondern lässt eine hinreichende Überzeugung (�comfortable satisfaction�) genü-
gen. Damit hält sich das Schiedsgericht bei seiner Beweiswürdigung an die vere-
inbarten Beweisregeln. Dieser Beweismaÿstab war für die Klägerin im Schiedsver-
fahren erkennbar, da er in den Anti-Doping Regeln der Beklagten zu 2) niedergelegt
war, auf die die Wettkampfmeldung vom 2.1.2009 unter Zi�er VI Bezug nimmt.
Er wurde von der Klägerin im schiedsgerichtlichen Verfahren nicht gerügt, we-
shalb auch an dieser Stelle von einem wirksamen Verzicht auf einen strengeren
Prüfungsmaÿstab auszugehen ist.

(2) Auch die weiteren Einwendungen der Klägerin greifen nicht durch. Von ihr156
wird vorgebracht, das Schiedsurteil beruhe auf sachfremden Erwägungen. Man
habe an der Klägerin ein Exempel statuieren wollen. Dies sei bereits an der
Aussage des Präsidenten des Internationalen Komitees deutlich geworden, der
gesagt habe, das Verfahren sei als Lackmustest für die indirekte Beweisführung
bei der Bekämpfung von Doping anzusehen (Anlage K 31). Andere Funktionäre
hätten prophezeit, die Dopingbekämpfung würde einen herben Rückschlag erlei-
den, ginge das Verfahren gegen die Klägerin verloren. Den Schiedsrichtern kann
jedoch nicht allein aufgrund dieser Aussagen der Funktionäre unterstellt werden,
sie wären im Verfahren der Klägerin voreingenommen gewesen und hätten sich
von sachfremden Motiven beein�ussen lassen. Die Klägerin trägt keine konkrete
Beein�ussung der Schiedsrichter vor.

Die Klägerin behauptet, die Beklagte zu 2) habe im schiedsgerichtlichen Ver-157
fahren eigene Erkenntnisse verfälscht, was durch die später in einer Fachzeitschrift
vom 22.4.2010 verö�entlichten Testergebnisse deutlich geworden sei (Anlage K
48), die im Widerspruch zu ihrem Vorbringen in der Klageschrift vor der Diszi-
plinarkommission stünden. Zum einen sei in dem Artikel beschrieben worden,
die hohen Retikulozytenwerte seien auch auf ergebnisverfälschende Howell Jol-
ly Körperchen (pathologische Zellkernfragmente) und auf eine Blutkrankheit
zurückzuführen, während es in der Klageschrift geheiÿen habe, die hohen Werte
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könnten bei gesunden Personen nach einem groÿen Blutverlust oder nach Dop-
ing gefunden werden. Die Kammer vermag in diesen Aussagen keinen Wider-
spruch zu erkennen, da in der Klageschrift einschränkend von gesunden Personen
gesprochen wird und damit Personen mit einer Blutkrankheit von dieser Aussage
nicht erfasst sind. Zum anderen seien prozentuale Angaben falsch dargestellt
worden. In der Klageschrift sei in Zi�. 4.7, 4.8 angegeben worden, die Chance
für einen einzelnen Retikulozytenwert über 2,4 % läge bei ungefähr 1 %, in dem
Artikel hingegen wird die Häu�gkeit derartiger Werte mit 2,3 % bezeichnet.
Auch an dieser Stelle ist der Beklagten zu 2) keine Fälschung nachzuweisen.
In der Klageschrift wird der Wert von 1 % nicht als exakter Wert angegeben,
sondern bleibt durch die Angabe �ungefähr� ein Schätzwert (Anlage K 8, Zi�.
4.7).

(3) Angesichts der nach Abschluss des Schiedsverfahrens gewonnenen medizinis-158
chen Erkenntnisse und angesichts der zwischenzeitlich geltenden Richtlinien der
Welt Anti-Doping Agentur, die strenge Kriterien an den Nachweis einer indi-
rekten Beweisführung für ein Dopingvergehen vorsehen, erscheint es fraglich,
ob der Schiedsspruch vom 25.11.2009 inhaltlich zutre�end ist. Dennoch ist in
dem Schiedsspruch kein Verstoÿ gegen den ordre public zu sehen. Es wird
von der Kammer nicht in Abrede gestellt, dass die aus dem Schiedsspruch re-
sultierende Sperre für die Klägerin durch das damit verbundene zweijährige
Berufsverbot, die Rufschädigung und die �nanziellen Folgen zu extremen Kon-
sequenzen geführt hat. Dennoch berührt der Schiedsspruch nicht die Grund-
festen der deutschen Rechtsordnung. Diese akzeptiert aus Gründen der Rechts-
beständigkeit grundsätzlich auch inhaltlich unrichtige staatliche Urteile. Da die
Rechtssicherheit und der Rechtsfrieden so hohe Rechtsgüter darstellen, wird um
ihrer willen die Möglichkeit einer im Einzelfall unrichtigen Entscheidung in Kauf
genommen (BVerfG, 1.7.1953, 1 BvL 23/51; BVerfG, 8.10.1992; 1 BvR 1262/92).
Eine Durchbrechung der Rechtskraft wird nur angenommen, wenn es mit dem
Gerechtigkeitsgedanken schlechterdings unvereinbar wäre, dass der Titelgläu-
biger seine formelle Rechtsstellung unter Missachtung der materiellen Recht-
slage zu Lasten des Schuldners ausnutzt (BGH, 24.9.1987, III ZR 187/86). De-
mentsprechend verläuft die Argumentation zur Annahme eines Verstoÿes eines
Schiedsspruchs gegen den ordre public. Ein Verstoÿ gegen den ordre public ist
nur in extremen Ausnahmefällen anzunehmen, wenn der Schiedsspruch untrag-
bar erscheint, weil er zu den im deutschen Recht verkörperten Gerechtigkeitsvorstel-
lungen in starkemWiderspruch steht. Im Schiedsverfahren befand sich die Klägerin
nicht mehr in einer strukturell unterlegenen Lage. Zudem akzeptierte sie aus-
drücklich die Verfahrensregeln und die Beweisregeln des Schiedsgerichts durch
die Unterzeichnung der konkreten Verfahrensregeln (order of procedure). Die
Klägerin vermag nicht nachzuweisen, dass das Schiedsurteil auf sachfremden
Erwägungen beruht. Das Schiedsurteil stellt daher keinen Verstoÿ gegen den
ordre public dar und ist somit anzuerkennen.

3) Der Schiedsspruch des CAS vom 25.11.2009 erwächst in Rechtskraft. Bei159
einem ausländischen Schiedsspruch richtet sich die Möglichkeit und Reichweite
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der Rechtskraft des Schiedsspruchs nach dem Verfahrensstatut des Schiedsver-
fahrens (Zöller/Geimer, a.a.O., �1061 Rn. 16; MüKo/Münch, a.a.O., �1061 Rn.
3). Die von den Parteien insoweit getro�enen Vereinbarungen, die Satzung der
Beklagten zu 2) und die Verfahrensordnung des CAS, enthalten die bereits
dargestellten Bestimmungen über die Rechtskraft. Die inhaltliche Bindungswirkung
ist nicht ausdrücklich geregelt, weshalb insoweit auf die subsidiär heranzuziehen-
den Normen des Sitzstaates und vorliegend somit auf das schweizerische Recht
zurückzugreifen ist (MüKo/Adolphsen, a.a.O, Art. V UNÜ Rn. 49).

Die Reichweite der materiellen Rechtskraft eines Urteils ist im schweizerischen160
Recht durch die Rechtsprechung konkretisiert worden (BGE, 139 III 126, E.
3). Einem Schiedsspruch kommt grundsätzlich die gleiche Rechtskraftwirkung
wie einem Urteil zu (Nelle, a.a.O., S. 84). In positiver Hinsicht bindet die ma-
terielle Rechtskraft das Gericht in einem späteren Prozess an alles, was im
Urteilsdispositiv des früheren Prozesses festgestellt wurde (BGE 116 II 738,
E. 3; BGE 121 III 474, E. 4a). In negativer Hinsicht verbietet die materielle
Rechtskraft jedem späteren Gericht, auf eine Klage einzutreten, deren Streitge-
genstand mit dem rechtskräftig beurteilten identisch ist, sofern der Kläger nicht
ein schutzwürdiges Interesse an Wiederholung des früheren Entscheids geltend
machen kann (BGE, 139 III 126, E. 3.1). Dieses Interesse, das aufgrund schw-
erwiegender Urteilsmängel gegeben sein kann, erlaubt eine Durchbrechung der
Rechtskraft, die aber ausschlieÿlich auf dem vom Gesetzgeber dafür vorgese-
henen Weg des Revisionsverfahrens möglich ist (BGE, a.a.O., E. 4.2). Die im
deutschen Recht etablierte Rechtsprechung, wonach die materielle Rechtskraft
nach �826 BGB durchbrochen werden kann, wird in der schweizerischen Recht-
sprechung abgelehnt (Obergericht des Kantons Zürich, 3.7.2012, LB120052; E.
3.3.1).

Wie im deutschen Recht gilt im schweizerischen Recht ein zweigliedriger Streit-161
gegenstandsbegri�, wonach ein identischer Streitgegenstand bei einer Identität
von prozessualen Ansprüchen nach den Klageanträgen und dem behaupteten
Lebenssachverhalt vorliegt (BGE, a.a.O., E. 3.2.3).

a) Der von der Klägerin unter Zi�er 1 geltend gemachte Feststellungsantrag ist162
mit dem von ihr im Schiedsverfahren geltend gemachten Begehren identisch. In
beiden Fällen beantragt die Klägerin die Feststellung der Rechtswidrigkeit der
von der Beklagten zu 2) verhängten Dopingsperre. Die Rechtmäÿigkeit dieser
Sperre hat der CAS in seinem Schiedsspruch vom 25.11.2009 bestätigt. Er hat
die Berufung gegen den Beschluss der Disziplinarkommission verworfen, durch
den die Klägerin wegen Dopings für einen Zeitraum von zwei Jahren gesperrt
worden war, und im Tenor eine zweijährige Sperre der Klägerin ausgesprochen,
die am 8.2.2009 zu laufen begann. Aufgrund der im schweizerischen Recht gel-
tenden materiellen Rechtskraft ist ein erneut in derselben Sache angerufenes
Gericht daran gehindert, über diesen Streitgegenstand zu be�nden.

b) Hinsichtlich der übrigen mit der Klage geltend gemachten Anträge unter Zif-163
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fer 2, 3 und 4 liegt nicht derselbe Streitgegenstand vor. Die Klägerin begehrt
die Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld sowie die Feststellung der
Zahlungsverp�ichtung bei künftigen Schäden. Im Schiedsverfahren wurden ein
Dopingverstoÿ festgestellt und eine Sperre verhängt, wohingegen die von der
Klägerin nunmehr geltend gemachten Ansprüche nicht Gegenstand des Ver-
fahrens waren.

c) Die Rechtskraft des Schiedsspruchs vom 25.11.2009 tritt ohne weiteres ein,164
da der Schiedsspruch des CAS vom 25.11.2009 nach ��1025 Abs. 4, 1061 Abs. 1
S. 1 ZPO i.V.m. Art. III � UNÜ anzuerkennen ist (Zöller/Geimer, a.a.O., �1061
Rn. 16; MüKo/Münch, a.a.O., �1061 Rn. 3). Die Anerkennung im Rahmen des
�1061 Abs. 1 S. 1 ZPO erfasst die prozessualen Wirkungen des ausländischen
Schiedsspruchs und somit auch die ihm zukommende Rechtskraft. Die Kam-
mer kann daher nicht über den in Zi�er 1 des Klagebegehrens gestellten Antrag
entscheiden.

V. Da der unter Zi�er 1 geltend gemachte Feststellungsantrag bereits aufgrund165
der entgegenstehenden Rechtskraft des Schiedsspruches vom 25.11.2009 unzuläs-
sig ist, erübrigt sich die Prüfung eines insoweit bestehenden Feststellungsinter-
esses. Für den unter Zi�er 4 geltend gemachten Feststellungsantrag besteht ein
Feststellungsinteresse, da aus dem gegenwärtigen Rechtsverhältnis zwischen den
Parteien weitere Schäden wahrscheinlich sind (Zöller/Greger, a.a.O., �256 Rn.
9). Die Klägerin legt substanziiert dar, ihr könnten durch den Ausfall ihres
monatlichen Soldes weitere Schäden entstehen.

B.166

Die Klage ist in den zulässigen Anträgen zu Zi�ern 2, 3 und 4 unbegründet. Der167
Klägerin stehen gegen die Beklagten keine Ansprüche auf Schadenersatz und
Schmerzensgeld zu.

I. Die Klägerin macht Schadenersatzansprüche wegen materieller und imma-168
terieller Schäden gestützt auf die deutsche Rechtsordnung geltend.

1. Für die Ansprüche gegenüber der Beklagten zu 1) ist mangels ausländischer169
Anknüpfungspunkte das deutsche Recht anwendbar.

2. Auch die Ansprüche der Klägerin gegenüber der Beklagten zu 2) sind nach170
der deutschen Rechtsordnung zu beurteilen. Diese �ndet nach Art. 1 Abs. 1, 4
Abs. 1 S. 2 der Verordnung (EG) Nr. 864/2007 über das auf auÿervertragliche
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (im Folgenden: Rom II-VO) Anwen-
dung, soweit die Klägerin Schadenersatz für Vermögensschäden wegen uner-
laubter Handlungen geltend macht. Der von der Klägerin vorgetragene Vermö-
gensschaden ist an ihrem Wohnort in der Bundesrepublik Deutschland einge-
treten (Palandt/Thorn, a.a.O., Art. 4 Rom II-VO Rn. 9). Für die geltend
gemachten kartellrechtlichen Ansprüche gilt nach Art. 1, 6 Abs. 3 lit. b) Rom
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II-VO ebenfalls deutsches Recht (ibd., Art. 6 Rom II-VO Rn. 6 f.), da sich die
Trainingsbeschränkungen in der Bundesrepublik auswirkten. Soweit Schadener-
satzansprüche wegen der Verletzung von Persönlichkeitsrechten im Raum ste-
hen, �ndet nach Art. 40 Abs. 1 S. 2 EGBGB deutsches Recht für die Schäden
Anwendung, die in der Bundesrepublik entstanden sind (MüKo/Junker, BGB,
5. Au�. 2010, Art. 40 EGBGB Rn. 79). Auch auf die geltend gemachten ver-
traglichen Ansprüche, die aus der Athletenvereinbarung mit der Beklagten zu
2) resultieren, ist deutsches Recht anwendbar. Die Klägerin und die Beklagte
zu 2) haben nach Art. 1 Abs. 1, 3 Abs. 1, 2 Rom I-VO konkludent die Anwen-
dung der deutschen Rechtsordnung vereinbart. Die Klägerin hat sich vorliegend
ausschlieÿlich auf die deutsche Rechtsordnung berufen und geltend gemacht,
die deutsche Rechtsordnung sei anwendbar. Die Beklagte zu 2) hat hinsichtlich
des materiell auf die Sachentscheidung anzuwendenden Rechts die Anwend-
barkeit deutschen Rechts nicht gerügt, sondern vielmehr ebenfalls anhand der
deutschen Rechtsordnung argumentiert. Berufen sich die Parteien ausschlieÿlich
auf die deutsche Rechtsordnung, liegt hierin eine stillschweigende Vereinbarung
deutschen Rechts (BGH, 24.9.1986, VIII ZR 320/85; BGH, 4.5.2004, XI ZR
40/03).

II. Die Klägerin stehen die in Zi�er 2 ihres Antrags gegenüber den Beklagten171
geltend gemachten kartellrechtlichen, deliktischen und vertraglichen Ansprüche
auf Schadenersatz nicht zu.

1. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Schadenersatz wegen der Verletzung172
kartellrechtlicher Vorschriften nach �33 Abs. 1, 3 GWB. Den Beklagten kann
kein verbotenes Verhalten im Sinne des �19 GWB vorgeworfen werden. Hierbei
kann dahinstehen, ob das GWB in seiner neuen Fassung oder in der alten Fas-
sung Anwendung �ndet, da die vorliegend anzuwendenden Vorschriften lediglich
in ihrer Formulierung, nicht aber inhaltlich eine Änderung erfahren haben.

a. Das Kartellrecht �ndet auf das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien An-173
wendung. Die Beklagten sind aufgrund des im Eisschnelllauf geltenden Ein-
Platz-Prinzips marktbeherrschende Unternehmen im Sinne des �18 Abs. 1 Nr. 1
GWB (OLG München, 28.3.1996, U (K) 3424/95; OLG München, 10.10.2002, U
(K) 1651/01; Hannamann/Vieweg, in: Sport, Kommerz und Wettbewerb, 1997,
S. 50, 55 �.). Auch die Klägerin, die ihre sportlichen Erfolge vermarktet, ist als
Unternehmerin im Sinne des �1 GWB anzusehen (OLG München, 10.10.2002,
U (K) 1651/01; LG Köln, 13.9.2006, 28 O (Kart) 38/05; Zimmer, in: Immen-
ga/Mestmäcker, GWB, 4. Au�. 2007; �1 Rn. 60).

b. Die Klägerin trägt vor, die Nichtzulassung zu Wettkämpfen und Trainings-174
maÿnahmen stelle eine unbillige Behinderung und einen Missbrauch einer mark-
tbeherrschenden Stellung im Sinne des �19 GWB dar, da der Nachweis eines
vorwerfbaren Verhaltens durch sie nicht erbracht gewesen sei.

Durch die Sperre ist der Klägerin der Zugang zu Sportveranstaltungen und175
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Wettkämpfen untersagt und der Zugang zu den nachgelagerten Märkten des
Sponsoring und der Vermarktung erschwert worden (vgl. Grätz, a.a.O., S. 304).
Ob die Sperre deshalb eine unbillige Behinderung oder einen ungerechtfertigten
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellt, ist durch umfassende
Interessenabwägung im Einzelfall festzustellen (Bechtold, GWB, 6. Au�. 2010,
�20 Rn. 42, �19 Rn. 81, 108). Eine Sperre wegen Dopings stellt grundsätzlich
eine zulässige Einschränkung dar (OLG München, 10.10.2002, U (K) 1651/01),
wenn sie einen legitimen Zweck verfolgt, erforderlich und angemessen ist (vgl.
für die Kriterien Hannamann, in: Steinle, Rechtliche Problemstellungen um
Athletenvereinbarungen, S. 49). Eine Sperre verfolgt den legitimen Zweck der
Dopingbekämpfung sowie der Gewährleistung eines fairen Wettstreits zwischen
den Athleten, und dient damit der Gesundheit der Athleten und der Glaub-
würdigkeit des Sports (vgl. EuGH, 18.7.2006, C-519/04, Meca-Medina, Zi�.
43, 45). Eine Dopingsperre ist erforderlich, da sie als Sanktion die Einhaltung
eines Dopingverbotes sicherzustellen versucht (vgl. ibd., Zi�. 44). Angemessen
ist eine Dopingsperre dann, wenn sie auf das zum ordnungsgemäÿen Funktion-
ieren des sportlichen Wettkampfs Notwendigste begrenzt ist (vgl. ibd., Rn. 47).
Von der Klägerin werden der Zweck, die Erforderlichkeit und die Angemessen-
heit einer Dopingsperre grundsätzlich nicht in Frage gestellt. Sie bringt vor,
in ihrem Fall sei der Dopingnachweis nicht geführt worden. Der CAS hat in
seinem Schiedsspruch vom 25.11.2009 festgestellt, dass die Klägerin wegen eines
ihr zur Last gelegten Dopingvergehens für zwei Jahre von Wettkämpfen und
Trainingsmaÿnahmen ausgeschlossen ist. An die Rechtskraft dieser Entschei-
dung ist die Kammer, wie bereits ausgeführt, nach �1061 Abs. 1 S. 1 ZPO i.V.m.
den Vorschriften des UNÜ gebunden. Inwiefern die Dopingsperre der Klägerin
berechtigt war, also ob der Klägerin tatsächlich ein Dopingvorwurf gemacht
werden konnte, und ob die verschuldensunabhängigen Dopingvorschriften der
Beklagten zu 2) missbräuchlich sind, entzieht sich daher der Prüfungskompe-
tenz der Kammer. Somit ist von einer berechtigten Dopingsperre auszugehen.
Eine solche stellt keine unbillige Behinderung oder einen Missbrauch einer mark-
tbeherrschenden Stellung dar.

2. Da kein Verstoÿ gegen die kartellrechtlichen Vorschriften gegeben ist, liegen176
auch die von der Klägerin gegenüber den Beklagten geltend gemachten Ansprüche
nach �823 Abs. 2 BGB i.V.m. �19 GWB nicht vor.

3. Auch ein Anspruch auf Schadenersatz wegen einer Vertragsverletzung nach177
��241 Abs. 2, 249, 276, 280 Abs. 1, 31 BGB i.V.m. den Athletenvereinbarun-
gen ist nicht gegeben. Die Klägerin bringt vor, die Beklagten hätten gegen die
ihr gegenüber bestehende Fürsorgep�icht verstoÿen, da sie sie nicht frühzeit-
ig über die Dopingvorwürfe informiert und nicht nach den wahren Ursachen
für die erhöhten Retikulozytenwerte gesucht hätten. Der vertragliche Schaden-
ersatzanspruch scheitert ebenfalls an der entgegenstehenden Rechtskraft des
Schiedsspruchs des CAS vom 25.11.2009. In diesem wurde festgestellt, dass die
Klägerin wegen eines ihr zur Last gelegten Dopingvergehens für zwei Jahre von
Wettkämpfen und Trainingsmaÿnahmen ausgeschlossen ist. Die Kammer hat da-
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her von einer berechtigten Dopingsperre auszugehen. Somit kann der Klägerin
kein Schaden durch eine behauptete nicht rechtzeitige Mitteilung der Dopingvor-
würfe entstanden sein. Auch kann den Beklagten somit nicht zur Last gelegt
werden, nicht nach einer alternativen Ursache der hohen Blutwerte gesucht zu
haben.

III. Der Klägerin steht kein Anspruch auf Schmerzensgeld nach �823 Abs. 1 BGB178
i.V.m. Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 GG wegen Verletzung ihres Persönlichkeitsrechts
zu.

Da die Kammer an die Feststellung der Sperre der Klägerin wegen Dopings179
durch den Schiedsspruch des CAS vom 25.11.2009 gebunden ist, kann sie den
Dopingvorwurf gegenüber der Klägerin nicht als Verletzung ihres Persönlichkeit-
srechts einordnen.

Die Klägerin trägt vor, sie habe aufgrund falscher Berichterstattung eine Ruf-180
schädigung erlitten. Von der Klägerin wird nicht vorgetragen, inwiefern eine
fehlerhafte Berichterstattung den Beklagten zuzurechnen ist, weshalb auch in-
sofern kein Schadenersatzanspruch gegenüber den Beklagten besteht. Soweit die
Klägerin geltend macht, sie habe einen Schaden wegen der Verletzung der Ver-
schwiegenheit durch einen Funktionär der Beklagten zu 2) erlitten, bleibt auch
dieser Vortrag unsubstanziiert. Es wird nicht vorgetragen, welcher Funktionär
gehandelt haben soll, und wie sein Verhalten der Beklagten zu 2) zurechenbar
wäre.

Da bereits dem Grunde nach keine Ansprüche der Klägerin gegenüber den181
Beklagten gegeben sind, war auf die Frage des Verschuldens und die Höhe der
Ansprüche nicht mehr einzugehen.

IV. Der im Klageantrag unter Zi�er 4 geltend gemachte Feststellungsantrag182
hinsichtlich der Zahlungsverp�ichtung künftiger materieller und immaterieller
Schäden ist unbegründet. Wie bereits dargestellt stehen der Klägerin gegenüber
den Beklagten die geltend gemachten Ansprüche auf Schadenersatz und Schmerzens-
geld nicht zu. Daher kann keine Verp�ichtung zur Zahlung künftiger Schäden
bestehen.

C.183

Die Kostenentscheidung beruht auf �91 Ab. 1 ZPO, die Entscheidung zur Voll-184
streckbarkeit auf �709 S. 1, 2 ZPO.

D.185

Der Streitwert wurde gemäÿ �3 ZPO festgesetzt. Dabei wurde der Antrag in186
Zi�er 1 mit EUR 400.000,00, in Zi�er 2 mit EUR 3.584.126,09, in Zi�er 3 mit
EUR 400.000,00 und in Zi�er 4 mit EUR 20.000,00 bewertet.
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